
Röttingen

Bieberehren

Riedenheim

Tauberrettersheim

Mitgliedsgemeinden:

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Polizei:  Tel. 110
Feuerwehr/Rettungsdienst:  Tel. 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  Tel. 116 117
Feuerwehr/Rettungsdienst:  Tel. 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  Tel. 116 117
Feuerwehr/Rettungsdienst:  Tel. 112

Giftnotruf Bayern:  089/19240
Notfallseelsorge Würzburg:  0800/1110111
@Mail/Chat unter www.telefonseelsorge.de möglich

Feuerwehr/Rettungsdienst: Tel. 112
Die 112 ist bei lebensbedrohlichen Symptomen zu wählen – beispielsweise bei Bewusstlosigkeit, 
akuten Blutungen, starken Herzbeschwerden, schweren Störungen des Atemsystems, Kompli-
kationen in der Schwangerschaft und Vergiftungen. Der Rettungsdienst ist rund um die Uhr bei 
medizinischen Notfällen im Einsatz und innerhalb kürzester Zeit beim Patienten.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Tel. 116 117
Die 116 117 ist die richtige Wahl bei nicht lebensbedrohlichen Beschwerden – etwa bei hohem 
Fieber, Bauchschmerzen oder Erbrechen. Menschen sollten den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
kontaktieren, wenn sie nachts oder am Wochenende gesundheitliche Beschwerden haben, 
wegen derer sie normalerweise eine Arztpraxis aufsuchen würden, die Behandlung aber nicht 
bis zum nächsten (Werk-)Tag warten kann.

Bereitschaftspraxis an der Klinik Kitzinger Land
Montag, Dienstag, Donnerstag:  18.00 – 21.00 Uhr
Mittwoch, Freitag:  16.00 – 21.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag:   9.00 – 21.00 Uhr

Bereitschaftspraxis im Juliusspital in Würzburg
Montag, Dienstag, Donnerstag:  18.00 – 21.00 Uhr
Mittwoch, Freitag:  16.00 – 21.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage:  8.00 – 21.00 Uhr
Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Samstag, 29.11.2025, und Sonntag, 30.11.2025
Dr. S. Eigenthaler, Ochsenfurt, Tel. 09331/2269
Dr. A. Meier, Kitzingen, Tel. 09321/7487

Notdienstzeiten: 10.00 – 12.00 Uhr und 18.00 – 19.00 Uhr Anwesenheit in der Praxis. In der 
übrigen Zeit besteht Rufbereitschaft.
Da sich kurzfristige Änderungen ergeben können, bitten wir auch die Internetseite: www.zahn-
arzt-notdienst.de Zahnärztlicher Notdienst, Ansage und Vermittlung (A&V e. V.) aufzurufen.

Apothekendienst
Samstag, 29.11.2025 Franken-Apotheke, Weikersheim, Tel. 07934/8510
 Stern-Apotheke, Uffenheim Tel. 09842/444
 Stern-Apotheke, Kitzingen, Tel. 09321/4680
Sonntag, 30.11.2025 Florian-Geyer-Apotheke OHG, Giebelstadt, Tel. 09334/99917
 Taubertal-Apotheke, Lauda-Königshofen, Tel. 09343/1840
 Marien-Apotheke, Reichenberg, Tel. 0931/661030
Der Notdienst beginnt Samstag, 12.30 Uhr, und endet Montag, 8.30 Uhr.
Dem Anschlag an der Tauber-Apotheke, Röttingen, können Sie den Notdienst der umliegenden 
Apotheken ebenfalls entnehmen. Kostenfreie Festnetz-Rufnummer: 0800/0022833 oder unter: 
www.aponet.de.
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Notfallnummern

Störungsmeldung
Überlandwerk Schäftersheim
Strom: Tel. 0800/234-2500 *
Gas: Tel. 0800/234-3600 *(Röttingen, Tauberrettersheim)
* Die Nummern sind kostenlos erreichbar, aus dem deutschen 
Fest- und Mobilfunknetz

Abfallentsorgung

Wertstoffhof Taubertal
Öffnungszeiten:
Mittwoch von 	      � 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag von 	�  9.00 bis 18.00 Uhr
Am 24. und 31. Dezember sowie an allen Sonntagen und ge-
setzlichen Feiertagen geschlossen!
Annahme von Elektro-Altgeräte (außer Bildschirme, Kühlge-
räte und Gasentladungslampen).
Ab sofort kann auch Altholz aus dem Außenbereich angelie-
fert werden.
Außerhalb der Öffnungszeiten ist keine Anlieferung möglich!

Amtliche Bekanntmachungen

Dienst- und Kassenstunden 
der Verwaltungsgemeinschaft Röttingen
Die Dienst- und Kassenstunden finden wie folgt statt:
Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag � 8.00 bis 13.00 Uhr
Dienstag� 13.30 bis 18.30 Uhr
Außerhalb dieser Zeit ist das Verwaltungsgebäude geschlossen. 
Am Montag-, Mittwoch- und Donnerstagnachmittag sind wir tele-
fonisch von 14.00 bis 15.30 Uhr zu erreichen – Tel. 09338/9728-0.
Wir bitten unsere Einwohner die Öffnungszeiten zu beachten.

Öffnungszeiten Postpoint
Montag� 10.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag� 13.00 bis 16.30 Uhr
Mittwoch� 10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag� 13.00 bis 16.30 Uhr
Freitag� 10.00 bis 12.00 Uhr
Samstag� 9.00 bis 10.00 Uhr

Abgabe von Briefen zur Gewährleistung der Beförderung:
Montag/Mittwoch und Freitag	 Abgabe bis 12.00 Uhr
Abgabe von Päckchen, Paketen und Briefen zur Gewährleis-
tung der Beförderung:
Dienstag und Donnerstag	 Abgabe bis 15.30 Uhr
Der Briefkasten am Rathaus wird Montag – Freitag bis 15.30 Uhr 
geleert und am Samstag bis 8.00 Uhr.
Während der Öffnungszeiten sind wir unter Tel. 09338/972859 zu 
erreichen. Außerhalb dieser Zeit ist die Post geschlossen. Wir 
bitten die Öffnungszeiten zu beachten.

Öffnungszeiten der Tourist-Information
Montag bis Donnerstag:� 10.00 bis 12.30 Uhr
	�  14.00 bis 15.00 Uhr   
Freitag:   � 10.00 bis 13.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Öffnungszeiten Spielscheune
Täglich (Montag bis Sonntag) �  9.00 Uhr bis 19.00 Uhr  
Erbsengasse 1, 97285 Röttingen

Informationen zum Busfahrplan  
und callheinz
Buslinie 420, 421: 	Würzburg – Giebelstadt
Buslinie 422:	 Schülerverkehr Würzburg – südl. Landkreis
Buslinie 423:	 Ochsenfurt – Giebelstadt
Buslinie 425:	 Schülerverkehr Ochsenfurt – südl. Landkreis
Buslinie 427:	 Ochsenfurt – Gaukönigshofen
callheinz kann gebucht werden, wenn kein Bus fährt: 
+ bzw. - 30 Minuten.
Auskunft: Tel. 0931/36886886 (VVM) und 0800/4560011 (callheinz)
www.vvm-info.de und www.callheinz.de
Bei Anmeldung für callheinz 30 Minuten Vorlaufzeit einplanen. 
Fahrten zwischen Betriebsbeginn und ca. 8.00 Uhr bitte am Vortag 
bis 19.00 Uhr buchen.

KFZ-Service
Außerbetriebsetzung eines Fahrzeuges
Sie möchten ein Fahrzeug z. B. aufgrund eines Unfalls außer Be-
trieb setzen (früher: Abmeldung/Stilllegung oder Löschung). Eine 
Außerbetriebsetzung kann bei jeder Zulassungsbehörde erfolgen 
(Wohnsitz des Antragstellers oder Standort des Fahrzeuges sind 
keine Voraussetzung). Hierfür werden folgende Unterlagen benö-
tigt:
•	 Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. Fahrzeugschein
•	 amtliche Kennzeichen
Die Vorlage der Zulassungsbescheinigung Teil II bzw. des Fahr-
zeugbriefes ist nicht nötig.
Die Gebühr für die Außerbetriebsetzung eines Fahrzeugs beträgt 
16,50 €.
Adressänderung (keine Namensänderung)
Das Fahrzeug ist bereits auf Ihren Namen im Landkreis Würzburg 
zugelassen und Sie sind jetzt innerhalb des Landkreises umge-
zogen. Benötigte Unterlagen für die Adressänderung:
•	 Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. Fahrzeugschein
•	 geänderter Personalausweis oder Reisepass
Die Gebühr für die Änderung von Halterdaten beträgt 10,80 €.
Wir weisen darauf hin, dass eine Neuzulassung von Fahrzeugen 
weiterhin nur beim Landratsamt Würzburg möglich ist. Die Zu-
lassungsstelle des Landkreises bietet hierzu erweiterte Öffnungs-
zeiten an.
Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Land-
ratsamtes Würzburg: www.landkreis-wuerzburg.de oder telefo-
nisch bei der Verwaltungsgemeinschaft Röttingen, Frau Reuter, 
Tel. 09338/9728-64, und Frau Zobel, Tel. 09338/9728-63.

IMPRESSUM
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Röttingen

Verantwortlich für den amtlichen Inhalt:
Bürgermeister oder Vertreter im Amt

Für den Anzeigenteil: Krieger-Verlag GmbH
Annahmestelle für redaktionelle Beiträge:

Verwaltungsgemeinschaft Röttingen,
E-Mail: mitteilungsblatt@roettingen.de, Fax 0 93 38/97 28 49

Druck und Verlag: Krieger-Verlag GmbH, 
Rudolf-Diesel-Str. 41, 74572 Blaufelden, 

Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax: 0 79 53/98 01-90
Erscheinungstermin: wöchentlich donnerstags

Redaktionsschluss: Montag, 12.00 Uhr
Bezugsgebühr: 37,00 Euro jährl., einschl. Trägerlohn
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Erziehungs- und Familienberatung  
im südlichen Landkreis
Termine nach Vereinbarung – auch in Röttingen möglich.
Kontakt: Jelena Rösch, Tel. 0172/9728132
Weitere Infos unter: www.eb.skf-wue.de.

Stadt Röttingen

Bürgermeistersprechstunde
Die Bürgermeistersprechstunde findet jeweils am Freitag von 
12.00 bis 13.00 Uhr statt oder nach Vereinbarung.
Um telefonische Terminvereinbarung mit dem Vorzimmer unter 
09338/9728-52 wird gebeten.

NACHRUF
Die Stadt Röttingen trauert um den ehemaligen Stadtrat

Herrn Franz Schmitt.
Herr Schmitt gehörte von 1966 bis zur Eingemeindung 

1978 dem Gemeinderat von Aufstetten an. 
Von 1972 bis 1978 hatte er auch das Amt 

des 2. Bürgermeisters inne.
Im Röttinger Stadtrat wirkte Herr Schmitt 

von 1984 bis 1990 mit.
Für seine Verdienste und seinen Einsatz für die 

Allgemeinheit wird ihm die Stadt Röttingen stets ein 
ehrendes Gedenken bewahren.

Seiner Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme.

Röttingen, im November 2025
Steffen Romstöck

1. Bürgermeister Stadt Röttingen

Wichtiger Hinweis während des  
„11. Röttinger Winterzaubers 2025“
Aufgrund des „11. Röttinger Winterzaubers“ wird der Markt-
platz und die Hauptstraße ab der Metzgerei Menth (Kreuzung 
kleiner Marktplatz) bis zum Apothekengäßlein in der Zeit vom 
24.11.2025 bis einschließlich 12.12.2025 komplett gesperrt.
Während dieser Zeit entfällt die Bushaltestelle am Markt-
platz.
Die Ersatzbushaltestellen in Richtung Rothenburg ob der 
Tauber (Buslinie 980) befinden sich am Friedhof in der Würz-
burger Straße und bei Eibe (Bahnhofstraße).
In Fahrtrichtung Weikersheim ist die Bushaltestelle gegen-
über Eibe in der Rothenburger Straße.
Die Ersatzbushaltestelle für die Buslinie Richtung Giebelstadt 
wird an der Umgehungsstraße beim Parkplatz Ritzbergstraße 
eingerichtet.
Leerung der Mülltonnen während des Winterzaubers!
Wir bitten die Anwohner, die von der Sperrung während des 
Winterzaubers betroffen sind, die Mülltonnen im Bereich der 
Fa. Muhler an der Hauptstraße oder in der Untergasse ab-
zustellen.
Die Anlieger der Taubergasse werden gebeten, die Müllton-
nen auch in die Untergasse zu stellen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Verkauf Polterholz
Aus vergangenem Winter sind noch Hartholz-Polter verfügbar, 
welche ab sofort zu einem Sonderpreis von 70,00 € netto (zzgl. 
7 % Umsatzsteuer = 74,90 € brutto) abgegeben werden können, 
so lange der Vorrat reicht.
Weiterhin werden nun Bestellungen für Polterholz im kommen-
den Winter entgegengenommen.
	1.	 Der Preis für die Hartholzpolter liegt je Festmeter bei 75,00 € 

netto (zzgl. 7 % Umsatzsteuer = 80,25 € brutto). Überwiegend 
wird es sich um Buchenholz handeln, wobei auch Ahorn, Eiche, 
Esche und andere Harthölzer sowie vereinzelt auch Weich-
holz-/Nadelholz-Stämme enthalten sein können, ohne dass 
dies eine Reklamation begründet!

	2.	 Darüber hinaus wird es auch vereinzelt Weichholzpolter ge-
ben, die zum Preis von 55,00 € netto (zzgl. 7 % Umsatzsteuer 
= 58,85 €) abgegeben werden.

Bitte melden Sie zeitnah Ihre Bestellung an Benedikt Nörpel per 
E-Mail b.noerpel@roettingen.de oder telefonisch unter 09338/ 
9728-69.
Sollten die Bestellungen insgesamt die zur Verfügung stehende 
Holzmenge aus dem Bürgerwald übersteigen, werden Bestellun-
gen von Röttinger Bürgern (inkl. Aufstetten und Strüth) vorrangig 
bei der Zuteilung behandelt.
Flächenlosversteigerung im Bürgerwald 
am Samstag, 29. November 2025, um 9.00 Uhr
Im Bürgerwald wird es wieder einige Flächenlose zur Versteige-
rung geben, die sich links von der kleinen Waldhütte befinden 
(überwiegend „Durchforstungsholz stehend“).
Dieser erste Versteigerungstermin ist nur für Bürgerinnen und 
Bürger aus Röttingen mit Stadtteilen.
Die Versteigerung findet statt am Samstag, 29. November 2025, 
um 9.00 Uhr. Treffpunkt: kleine Waldhütte
Voraussetzung für die Selbstwerbung von Brennholz ist ein mind. 
zweitägiger Motorsägenkurs. Bitte bringen Sie bereits zur Ver-
steigerung einen entsprechenden Nachweis mit.
Zu einem späteren Zeitpunkt wird es für alle Interessenten noch 
eine Flächenlosversteigerung von Kronenholz/Resthölzern geben.
Flächenlose: Bürgerwald Röttingen

Temporäre Sperrung der  
Niederrimbacher Straße
Dieses Jahr ist am Pfingstwochenende eine Buche aus dem 
Bürgerwald über die Niederrimbacher Straße gestürzt. Daraufhin 
wurden die anderen Buchen, die im Bürgerwald an die Ortsver-
bindungsstraße Röttingen–Niederrimbach angrenzen, kontrolliert. 
Leider müssen diese gefällt werden, weil sie geschädigt sind. Die 
Fällarbeiten finden in dieser und der kommenden Woche statt. 
Dafür wird die Verbindungsstraße temporär gesperrt.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Sperrung der Gemeindestraße  
zwischen Strüth und Oberhausen
Die Ortsverbindungsstraße zwischen Strüth und Oberhausen wird 
aufgrund punktueller Sanierungsarbeiten vom 8. bis zum 10. De-
zember 2025 voll gesperrt. Sollten die Daten sich aufgrund der 
Witterung ändern, erfahren Sie dies auf der Homepage der Stadt 
Röttingen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Verwaltungsgemeinschaft Röttingen
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Ablagerungen von Steinen, Grüngut und 
sonstigem Unrat an den Wegrändern und  
in Gräben in der Flur
Bei den durchgeführten Mulcharbeiten ist aufgefallen, dass es 
vermehrt zur Entsorgung von Grüngut, Steinen und sonstigem 
Unrat in den Gräben und an den Wegrändern in der Flur ge-
kommen ist.
Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die Mulcharbeiten durch 
diese unzulässigen Ablagerungen erheblich behindert werden.
Diese Ablagerungen können zu Schäden am Mulcher führen, die 
kostspielige Reparaturen nach sich ziehen.
Wir bitten um dringende Beachtung und entsprechende Mithilfe 
durch ordnungsgemäße Entsorgung, um die Durchführung der 
Mulcharbeiten nicht unnötig zu erschweren.
Steffen Romstöck
1. Bürgermeister Stadt Röttingen

Flurneuordnung Bieberehren 5
Auf die Bekanntmachung unter „Amtliches Bieberehren“ wird ver-
wiesen.

Gemeinde Bieberehren

Bürgermeistersprechstunde
Die Bürgermeistersprechstunde findet jeweils montags von 18.30 
bis 19.30 Uhr im neuen Bauhof (oder nach telefonischer Verein-
barung, Tel. 09338/9803141) statt.

Fundamt
Gefunden wurde in Bieberehren:
	•	 1 Schlüssel am Band
	•	 1 Brille mit Sehstärke
	•	 1 Schlüssel mit blauem Chip

Teilnehmergemeinschaft  
Flurbereinigung Bieberehren 5

Der Vorsitzende des Vorstandes
Nr. ALE-UFR-A1-7578-10-1-45
Bekanntmachung
Der durch die landwirtschaftlichen Sachverständigen 
verstärkte Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Flur-
bereinigung Bieberehren 5 behandelt am

Dienstag, den 9. Dezember 2025, um 18.00 Uhr
im Neuen Bauhof in Bieberehren in einer Vorstandssitzung folgen-
de Tagesordnungspunkte:
A) Öffentlicher Teil
	1.	 Information zum Stand des Flurneuordnungsverfahrens
	2.	 Änderung des Flurbereinigungsgebietes
	3.	 Wertermittlung der Einlageflurstücke
	4.	 Bekanntgabe der Wertermittlungsergebnisse
	5.	 Sonstiges

B) Nicht öffentlicher Teil
Die Behandlung der Tagesordnung zu Buchstabe A ist öffentlich.
Zu dieser Vorstandssitzung wird herzlich eingeladen.
Würzburg, den 18.11.2025
Der Vorsitzende des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft
gez. Steffen Mehling, Baurat

Gemeinde Riedenheim

Bürgermeistersprechstunde
Die Bürgermeistersprechstunde ist mittwochs 17.30 bis 18.30 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 1666).

Einkaufsfahrt mit dem VW-Bus 
donnerstags ab 9.15 Uhr. Bitte anmelden unter Tel. 1666.

Sperrung der Gemeindestraße  
zwischen Strüth und Oberhausen
Die Ortsverbindungsstraße zwischen Strüth und Oberhausen wird 
aufgrund punktueller Sanierungsarbeiten vom 8. bis zum 10. De-
zember 2025 voll gesperrt. Sollten die Daten sich aufgrund der 
Witterung ändern, erfahren Sie dies auf der Homepage der Stadt 
Röttingen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Verwaltungsgemeinschaft Röttingen

Bürgerversammlung in Stalldorf
Da im Moment noch einige Punkte in Abklärung sind, die bei der
Bürgerversammlung angesprochen werden sollen, bitte ich um 
Verständnis, dass die Bürgerversammlung in Stalldorf in das neue 
Jahr verschoben wird.

Aufstellungsversammlungen 
für die Kommunalwahl
Die Termine für die Aufstellungsversammlungen zur Kommunal-
wahl 2026 werden in Kürze bekannt gegeben.

Flurneuordnung Bieberehren 5
Auf die Bekanntmachung unter „Amtliches Bieberehren“ wird ver-
wiesen.

Gemeinde Tauberrettersheim

Bürgermeistersprechstunde
Die Bürgermeistersprechstunde findet jeweils montags von 16.00 
bis 17.00 Uhr im Rathaus in Tauberrettersheim statt, gerne auch 
nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 993220).
Während der Sprechzeiten ist der barrierefreie Zugang über den 
Judenhof immer offen.

Gemeinderatssitzung am 1.12.2025
Am Montag, 1.12.2025, findet um 19.30 Uhr im Königinnenkeller 
im Rathaus eine Sitzung des Gemeinderats Tauberrettersheim statt.
Tagesordnung (vorläufig)
1.	 Information zur Errichtung und zum Betrieb von Windkrafträ-

dern auf der Gemarkung Tauberrettersheim durch Herrn Pfän-
der, Firma Enerlogo GmbH & Co. KG

	2.	 Niederschriftengenehmigung vom 25.9.2025
	3.	 Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2024
	4.	 Steuerlicher Abschluss der Wasserversorgung (2023 und 

2024)
	5.	 Baugebiet „Vierzig Gärten“ – Bekanntgabe Angebot für zu-

sätzliche Lastplattendruckversuche
	6.	 Berufung eines Wahlleiters/einer Wahlleiterin und dessen/de-

ren Stellvertreter/in für die Gemeindewahlen 2026
	7.	 Bekanntgaben
Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.
Zum öffentlichen Sitzungsteil sind alle Bürgerinnen und Bürger 
herzlich eingeladen.
K. Fries, 1. Bürgermeisterin

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
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Flurneuordnung Bieberehren 5
Auf die Bekanntmachung unter „Amtliches Bieberehren“ wird ver-
wiesen.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinden
Evangelische Kirchengemeinde Geroldshausen
Geroldshausen – Moos – Kirchheim – Gaubüttelbrunn – Kleinrin-
derfeld – Röttingen – Tauberrettersheim – Bieberehren
Wir sind erreichbar:
Pfarramt  Simone Ott-Riße
 Hauptstraße 10, 97256 Geroldshausen
 mittwochs, 8.00 Uhr – 14.00 Uhr
Mail: pfarramt.geroldshausen@elkb.de
Tel.  09366/430, Fax 9823477
Pfarrerin  Elise Badstieber
 Hauptstr. 10, 97256 Geroldshausen
Tel.  09366/430
Mobil:  0176/44483933
Mail: elise.badstieber@elkb.de

Aktuelle Informationen aus unserer evangelischen Kirchen-
gemeinde fi nden Sie in der Regel auf der Homepage unter 
„geroldshausen-evangelisch.de“ und in unserer Gemeinde-
App Churchpool!

Röttingen – Tauberrettersheim – Bieberehren
Es kam in Einzelfällen zu Irritationen in Bezug auf die seelsor-
gerliche Begleitung in Röttingen und Umgebung. Die katholischen 
Kollegen sind vor Ort präsent. Dennoch bin ich für Anfragen, Seel-
sorge, Kasualien etc. Ansprechpartnerin und stehe Ihnen zur Ver-
fügung. Ich freue mich, wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen.

Nächster Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle am 
14. Dezember 2025 um 9.00 Uhr.

Zuständig für Gemeinde Riedenheim:
Evang.-Luth. Pfarramt Herchsheim
Sitz: Giebelstadt, Pfarrerin: Christine Schlör
Obere Kirchgasse 4, 97232 Giebelstadt
Tel. 09334/993933, E-Mail: pfarramt.giebelstadt@elkb.de
Internet: www.evangelisch-im-gau.de

Pfarramtssekretärin Frau Ute Dieterich
Bürozeiten: Dienstag und Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr

Veranstaltungen im Gemeindehaus Giebelstadt
Sonntag, 30. November 2025 – 1. Advent
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kirchenchor St. Oswald und Sängerin 

Anneka Ulmer, anschließend Kirchenkaffee
  Kirche St. Oswald Giebelstadt
 10.00 Uhr Krippenspielprobe, Gemeindehaus Giebelstadt
Dienstag, 2. Dezember 2025
 10.00 Uhr Zwergerltreff
Mittwoch, 3. Dezember 2025
 14.00 Uhr Seniorenkreis „Frohe Runde“
Wir stimmen uns auf Weihnachten ein – mit Liedern und Gedichten
Donnerstag, 4. Dezember 2025
 19.45 Uhr Kirchenchorprobe

Pfarreiengemeinschaft 
TauberGau
Katholisches Pfarramt Röttingen,
Herrnstraße 17, 97285 Röttingen 
Telefon 2 37 
http://www.pg-taubergau.de

E-Mail: pfarrei.roettingen@bistum-wuerzburg.de
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montag    9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Dienstag  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Mittwoch   geschlossen (erreichbar im Verwaltungs-

büro Ochsenfurt von 9.00 bis 16.00  Uhr, 
Tel. 09331/980060

Donnerstag geschlossen (erreichbar im Pfarrbüro Aub  
    9.00 Uhr bis 13.30 Uhr, Tel. 09335/201)
Freitag    9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Unsere Seelsorger sind für Sie erreichbar:
Pater Silvester, Tel. 09338/237 (mit AB) oder 09338/9801239,
silvestor.ottaplackal@bistum-wuerzburg.de
Pfarrer Francois Tiando, Aub, Tel. mobil: 01578/1269107,
francois.tiando@bistum-wuerzburg.de
Gemeindereferentin Sabine Ernst, Tel. 09338/9801352, 
sabine.ernst@bistum-wuerzburg.de

Terminkalender der Pfarreiengemeinschaft
Donnerstag, 27. November 2025
18.00 Uhr Sitzung Kirchenverwaltung Röttingen im Pfarrheim
Sonntag, 30. November 2025 
ab 9.30 Uhr Eine-Welt-Verkauf in Bieberehren
 9.30 Uhr Kindergottesdienst in Röttingen im Pfarrheim
 10.15 Uhr Start-Weg-Gottesdienst der Kommunionkinder in Tau-

berrettersheim
ab 13.00 Uhr Besinnungsstunden mit Paul Weismantel im Pfarr-
heim Röttingen
 15.00 Uhr Abschlussgottesdienst der Besinnungsstunden in der 

Pfarrkirche Röttingen
 14.00 Uhr Seniorenadvent in Bieberehren im Gasthaus Adler
Montag, 1. Dezember 2025
Hausgottesdienst im Advent
Mittwoch, 3. Dezember 2025

6.00 Uhr Rorate in Röttingen, anschl. Frühstück im Pfarrheim
 14.00 Uhr Gemeindeadvent in Tauberrettersheim (Königinnen-

keller)
Donnerstag, 4. Dezember 2025
14.00 Uhr Seniorenadvent in Röttingen (Pfarrheim)
Samstag, 6. Dezember 2025
10.00 Uhr Sternsingeraktion in Röttingen (Pfarrheim)
Sonntag, 7. Dezember 2025
17.00 Uhr Adventskonzert in Bieberehren

Gottesdienstordnung 
vom 27.11.2025 bis 7.12.2025

Donnerstag, 27. November 2025

Bieberehren
 18:30 Uhr Messfeier Carina, Frieda u. Alfons Zobel, Luzia u. 

Richard Gotthard u. Ang./Karl Vogel/Wendelin Bau-
mann, Otto u. Elfriede Dankwardt, Fam. Baumann u. 
Ang.

Freitag, 28. November 2025

Aufstetten
 18:30 Uhr Messfeier Willi Döring u. Ang./Toni Watzlik, Fam. 

Watzlik u. Wiehl
Bieberehren
 17:00 Uhr Rosenkranz
Tauberrettersheim
 18:00 Uhr Rosenkranz

Die wirkliche Freude 
liegt in den kleinen Dingen 
des Lebens.
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Sonntag, 30. November 2025 – 1. Adventssonntag

Segnung von Adventskränzen in allen Gottesdiensten
Bieberehren
	 8:45 Uhr	 Wort-Gottes-Feier
Riedenheim
	 8:45 Uhr	 Wort-Gottes-Feier
Röttingen
	 9:30 Uhr	 Kindergottesdienst
	15:00 Uhr	 Messfeier (Abschluss Besinnungsstunden) Maria 

u. Werner Herud/Ladislaus Matei/Fam. Kreußer, Lang 
u. Kunz/Martin Wiesmann u. Ang./Mathilde u. Karl 
Fries/Maria, Hans u. Ludwig Lang/Josef u. Betty Hol-
ler/Anton u. Betty Wiehl/Katharina u. Franz Lang/Alfred 
Bach, Fam. Bach u. Körner

Stalldorf
	 8:45 Uhr	 Wort-Gottes-Feier
Strüth
	 8:45 Uhr	 Messfeier Otto u. Maria Kreußer/Ottmar u. Hedwig 

Walch u. Ang./Albin Lochner/Fam. Gunz u. Graf/Alfred 
u. Hilda Kreußer u. Ang./Hugo Haag, Fam. Haag u. 
Mark/Rosina Ulsamer u. Ang./Fam. Oechsner/Josef u. 
Rita Bauer u. Ang./Antonie u. Goswin Kuhn u. Ang.

Tauberrettersheim
	10:15 Uhr	 Messfeier: Start-Weg-Gottesdienst der Kommunion-

kinder
		  Rosi Nörpel/Inge (Jtg.) u. Josef Löber u. Verst. d. Fam. 

Löber, Fries, Einwag u. Ott/Agnes Krug/Barbara 
Schwarz (Jtg.)/Egid u. Agnes Mohr u. Ang./Rosa Fries/
Maria (Jtg.) u. Alois Michel u. Ang./Andreas u. Marga-
rete Fries u. Ang. u. Marianne Pflüger

Montag, 1. Dezember 2025

Hausgottesdienst im Advent

Dienstag, 2. Dezember 2025

Röttingen
	16:00 Uhr	 Wort-Gottes-Feier im Seniorenzentrum

Mittwoch, 3. Dezember 2025

Röttingen
	 6:00 Uhr	 Rorate, anschl. gemeinsames Frühstück im Pfarr-

heim, Fam. Babette Müller u. Ang./Burkard u. Theresia 
Kraft/Werner u. Gerlinde Hellinger u. Ang./Georg Bach

Donnerstag, 4. Dezember 2025 – hl. Barbara

Bieberehren
	18:30 Uhr	 Messfeier Josef Beil u. Ang.

Freitag, 5. Dezember 2025

Bieberehren
	17:00 Uhr	 Rosenkranz
Tauberrettersheim
	18:00 Uhr	 Rosenkranz
	18:30 Uhr	 Messfeier Franz Kleinhans (Jtg.)/Barbara, Anton u. 

Lioba Wagner u. Gertrud Veth

Sonntag, 7. Dezember 2025 – 2. Adventssonntag

Aufstetten
	 8:45 Uhr	 Messfeier Ludwig Neeser, Alois Fach u. Ang./Leb. u. 

Verst. d. Fam. Schmitt u. Ulsamer u. Katharina/Fam. 
Bätz u. Thomas/Eltern u. Geschw. d. Fam. Metzger u. 
Pfeuffer

Bieberehren
	17:00 Uhr	 Adventskonzert in der Pfarrkirche
Röttingen
	 8:45 Uhr	 Wort-Gottes-Feier
Stalldorf
	8:45 Uhr	 Messfeier Ignaz, Apollonia u. Alfred Wiehl/Gregor u. 

Barbara Hersam u. Ang./Konrad Betz/Michael u. Maria 
Deppisch u. Ang./Zita u. Georg Ruhland, Engelbert 
Wiehl u. Ang./Thekla u. Peter Hahn u. Ang. u. Fam. 
Körner

Gerecht handeln – sinnvoll kaufen
Eine-Welt-Laden wieder in Bieberehren
Er bietet ein reiches Angebot von fair gehandelten Lebens-
mitteln und Kunstgewerbe an.
Durch den Kauf unterstützen Sie die Produktion von hoch-
wertigen Produkten aus den ärmsten Teilen unserer Welt, 
z. B. Honig, Schokolade, Kaffee, Tee wurden von der Stiftung 
Warentest ausgezeichnet.
Ein Besuch lohnt, viele Dinge lassen sich gut verschenken,
Weihnachten ist nicht mehr weit.
Am Sonntag, 30. November, 1. Advent nach dem Gottes-
dienst (ab 9.30 Uhr) in Bieberehren im Alten Kindergarten.
Bitte machen Sie regen Gebrauch von dieser Einrichtung, die 
ehrenamtlich arbeitet und Hersteller und Landwirte in den 
ärmsten Ländern unterstützt.
Ihre Kirchengemeinde Bieberehren

Besinnungsnachmittag mit Paul Weismantel
Der Advent gilt als eine Zeit der Besinnung und Vorbereitung 
– am Beginn des neuen Kirchenjahres blicken wir zurück und 
nach vorne – das Thema des Katholikentages im Mai in 
Würzburg soll uns dabei begleiten.
„Hab Mut – steh auf!“
Das gilt es in vielen kleinen Schritten im Alltag zu üben, um 
gläubig zu leben und lebendig zu glauben.
Kommen Sie am ersten Adventssonntag, den 30. November 
2025, um 13.00 Uhr ins Pfarrheim nach Röttingen, um dies 
zu spüren. Um 15.00 Uhr ist Abschlussgottesdienst in der 
Pfarrkirche.
Eingeladen sind alle Interessentinnen und Interessenten aus 
allen Gemeinden. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
An diesem Tag werden der Adventskalender 2025 sowie 
weitere Schriften und Bücher von Pfarrer Paul Weisman-
tel zum Kauf angeboten.

Kirchengemeinde Bieberehren
Auch in diesem Jahr möchten das Gemeindeteam und die 
Kirchenverwaltung Bieberehren alle Junggebliebenen aus 
der Gemeinde mit den Ortsteilen herzlich einladen zum  
Seniorenadvent am Sonntag, 30. November 2025, um 
14.00 Uhr im Gasthaus Adler.
Freuen Sie sich auf ein paar gemütliche Stunden bei Kaffee 
und Kuchen und lassen Sie sich mit unserem vielfältigen 
Programm auf eine besinnliche Adventszeit einstimmen!
Auf Ihr Kommen freuen sich 
Gemeindeteam und Kirchenverwaltung Bieberehren

Roraten
Ruhe und Besinnlichkeit in der Adventszeit schenken uns am 
frühen Morgen bei Kerzenlicht in den Pfarrkirchen die Rorate-
Gottesdienste:
Mittwoch, 3. Dezember 2025, 6.00 Uhr Röttingen
Mittwoch, 10. Dezember 2025, 6.00 Uhr Tauberrettersheim
Donnerstag, 11. Dezember 2025, 6.00 Uhr Bieberehren
Mittwoch, 17. Dezember 2025, 6.00 Uhr Aufstetten
Im Anschluss an die Roraten sind alle zu einem gemeinsa-
men Frühstück in die jeweiligen Pfarrheime/Vereinsräume 
eingeladen.
(Ausnahme: in Bieberehren gibt es kein Frühstück.)
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Ruhe und Besinnlichkeit in der Adventszeit – Besinnung und 
stille Vorfreude auf das Weihnachtswunder in der 

Mittwoch, 03.12.2025, 6 Uhr, in der  
Pfarrkirche St. Kilian Röttingen  
anschließend herzliche Einladung  

zum Frühstück im Pfarrheim 

Konzerte in der Weihnachtszeit
Bieberehren: am Sonntag, 7. Dezember, um 17.00 Uhr in der 
Pfarrkirche.
Weihnachtsverkauf der Ministranten:
Im Anschluss an das Weihnachtskonzert werden die Minis-
tranten wieder Glühwein, Punsch und Bratwürste verkaufen. 
Den Erlös werden wir wieder für einen schönen Ausfl ug im 
nächsten Jahr verwenden.
Die Minis wünschen schon jetzt eine besinnliche, ruhige 
Weihnachtszeit und ein gutes, gesundes Jahr 2026.

Vier Kerzen im Advent (von Renate Seubert)
Eine Kerze für den Glauben,

voller Demut aufgestellt,
dass sie immer neu entzündet,

meinen Glauben mir erhält.
Eine Kerze für die Hoffnung,
gegen die Angst in großer Not,

weil auch Krankheit unser Leben,
manchmal zu beenden droht.
Eine Kerze für den Frieden,

den wir brauchen auf der Welt,
dass nicht durch die vielen Kriege,

alles über uns zusammenfällt.
Eine Kerze für die Liebe,

als die wichtigste auf der Welt,
weil am Ende nur die Liebe

für uns Menschen wirklich zählt.

für unsere Senioren

Wichtige Telefonnummern:
Ärztliche Dienste und Apothekendienst: s. Seite 1
Sozialstation südlicher Landkreis Würzburg: Tel. 09338/9806111
Seniorenkreis Röttingen: Tel. 09338/574

Anlaufstelle rund um Pfl ege und Betreuung
Gerne beraten wir Sie bei Pfl ege- und Betreuungsbedarf sowie 
bei bevorstehender Krankenhausentlassung.
Terminvereinbarung unter:
Seniorenzentrum Röttingen, Tel. 09338/9807-0

VGem Röttingen – Aktuelles

Veranstaltungen im Dezember
Folgende Veranstaltungen sind gemeldet:
29.11.2025 - 7.12.2025
11. Röttinger Winterzauber, Weihnachtsmarkt mit Eisbahn, Kunst-
handwerkermarkt, Röttinger Glühweinprobe, Marktplatz Röttingen
30.11.2025
 15.00 Uhr Junges Theater der Frankenfestspiele Röttingen, Hän-

sel und Gretel, Burghalle Röttingen
1. Dezember 2025
 10.00 Uhr Junges Theater der Frankenfestspiele Röttingen, Hän-

sel und Gretel, Burghalle Röttingen
Änderungen vorbehalten.
Bitte geben Sie uns die Termine (auch Terminänderungen) früh-
zeitig bekannt, damit diese in den Veranstaltungskalender auf-
genommen werden können.

Stadt Röttingen

Stadtbücherei Röttingen
Winterzeit – Spielezeit!
Unser Bestand an Spielen ist in den letzten Jahren auf über 150 
gewachsen. Von Legespielen für die Kleinsten über „Tip-Toi“-
Spiele bis hin zu verschiedenen Logikspielen halten wir für jedes 
Alter spannende und interessante Spiele bereit.
Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, wenn es schon früh dunkel 
wird, macht es besonders Spaß, mit der Familie oder Freunden 
zu spielen.
Stadtbücherei Röttingen

Öffnungszeiten
Montag  16.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch  16.00 – 18.00 Uhr
Freitag  16.00 – 19.00 Uhr
Tel. 09338/980011, E-Mail: buecherei@roettingen.de

Kinder- und Jugendraum
Zehntscheune

Der Kinder- und Jugendraum Röttingen befi ndet sich im 
2. Stock der Zehntscheune der Burg Brattenstein. Schaut 
doch mal vorbei, es gibt viel zu entdecken!
Kidsraum
Wann?  Dienstag von 16.30 bis 18.30 Uhr
 (Schulferien ausgenommen)
Wer? Kids von der 2. bis zur 6. Klasse
Was? Freunde treffen, Spiele, Kicker, Billard, PS3, Wii 

und wechselnde Aktionen: kochen, kreativ sein, 
spielen …

Ich habe immer ein offenes Ohr für eure Ideen und die 
Dinge, die euch bewegen. Ihr könnt euch gerne an mich 
wenden: Daphne Wolfram
d.wolfram@gs-roettingen.de oder Tel. 0160/92298777

Werden Sie Mitglied in den örtlichen Vereinen!
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Aktuelles

Röttinger Winterzauber
– gemeinsam genießen!
Alle Bürgerinnen und Bürger sowie ihre Gäste, Freunde und 
Bekannten sind herzlich zum 11. Röttinger Winterzauber ein-
geladen. Freuen Sie sich auf stimmungsvolle Stunden in 
winterlicher Atmosphäre.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

RÖTTINGER GLÜHWEINPROBE
30.��.202� | ab �� Uh� 

mit Glühweinen von 
Weinbau Bach
Weingut Engelhardt
Winzerhof Fries
Weingut Poth

WINTERZAUBER 

11. Röttinger Winterzauber 
vom 29.11. bis 07.12.2025

mit Kunsthandwerkermarkt am Marktplatz am 1. & 2. Adventswochenende  
samstags 15:00 - 20:00 Uhr, sonntags 13:00 - 20:00 Uhr

Samstag, 29.11.2025
Kinder Eisstock-Lattl-Schießen auf der Kunststoff Eisbahn mit 
Daphne, Micha & Freddy
Begrüßung durch I. Bürgermeister Steffen Romstöck 
Weihnachtliche Blasmusik mit der Stadtkapelle Röttingen 
Weihnachtliche Blasmusik den Stalldorfern Musikanten

Sonntag, 30.11.2025
Mini-Überraschungstüten von unseren Ministranten
jede 7. Tüte enthält eine Extra-Überraschung
Begrüßung durch Weinprinzessin Annika I.
Röttinger Glühweinprobe mit Glühweinen von Weinbau Bach, 
Weingut Engelhardt, Winzerhof Fries, Weingut Poth
Kindertheater "Hänsel und Gretel" in der Burghalle
Weihnachtliches Basteln mit dem Kindergarten im Rathaus (EG)
Weihnachtliche Blasmusik mit der Kapelle Hohenloher Streetmovers
aus Schrozberg
Weihnachtliche Blasmusik mit der Trachtenkapelle Bieberehren 
Verlosung Gewinner Glühweinprobe  

Freitag, 05.12.2025 

Sonntag, 07.12.2025

02.12. - 06.12.202

15:00 Uhr 

17:00 Uhr 
anschließend 
18:00 - 19:00 Uhr  

Ab 14:30 Uhr 

Ab 15:00 Uhr 

15:00 - 16:30 Uhr  
16:00 - 18:00 Uhr 
Ab 16:30 Uhr 

Ab 17:30 Uhr 
Ca. 19:00 Uhr

Happy-Kids-Tour mit DJ Mick
Aprés Ski-Party mit DJ Mick 

Ab 17:30 Uhr 
Ab 19:30 Uhr 

Samstag, 06.12.2025 
Märchenwanderung mit Jutta Gromes / Treffpunkt Marktplatz
11. Eistock-Stadtmeisterschaft
Besuch vom Nikolaus 

Kinder der Grundschule Röttingen singen Weihnachtslieder 
Bläserklasse der Grundschule Röttingen 
Original Taubertaler Musikanten-Jugendkapelle 
Besuch vom Weihnachtsengel 

16:00 Uhr 
16:00 Uhr
Ca.17:30 Uhr 

14:00 Uhr
14:30 - 15:00 Uhr 
16:00 - 17:00 Uhr 
17:00 Uhr 

11. Röttinger Winterzauber 11. Röttinger Winterzauber 11. Röttinger Winterzauber 

Info & Karten: 09338/972855   www.frankenfestspiele.de 

Das Junge Theater der Frankenfestspiele Röttingen freut sich auf euch! 

11. Adventszauber
 für Kinder 

1. bis 5. Dezember 2025
jeweils 16.30 - 17.00 Uhr 

Montag, 1. Dezember 

Briefe ans Christkind mit Kristin

Dienstag, 2. Dezember 
Weihnachtsgeschichten mit der Bücherei Röttingen 

Mittwoch, 3. Dezember 

Weihnachtssingen mit Frederike Faust 

Donnerstag, 4. Dezember 

Szenische Lesung mit Marion und Freddy

Freitag, 5. Dezember 

Weihnachtliches Basteln mit dem Kindergarten 

Auch unter der Woche gibt es leckere Waffeln und Kaffee ab 16:00 Uhr!
NEU! Dienstag, 2.12. und Donnerstag 4.12. Grillhütte geöffnet!

im Original Mongolen-Zelt am Marktplatz 
Eintritt frei!

Freies 
Eislaufen 

Eisstockschießen 
mit Anmeldung 

08.12.25 - 21.12.25  

22.12.25 - 05.01.26 

Fr., Sa., So., 
15:00 -17:00 Uhr

15:00 -17:00 Uhr

auf Anfrage 

auf Anfrage 

auf Anfrage 

Freies 
Eislaufen 

Eisstockschießen 
mit Anmeldung 

-

11. Eisstock-
Stadtmeisterschaft

-

So

Sa 

Sa 

29.11.25

29.11.25

 30.11.25 14:00 – 17:00 Uhr 

17:30 – 20:00 Uhr 

17:30 – 21 Uhr für 
Teiln. Stadtmeisterschaft 

15 – 17 Uhr Kinder 
Eisstock-Lattl-Schießen 

Mo - Fr 01.12. -    
05.12.25 

15.00 – 17:00 Uhr 

06.12.25 

 07.12.25 14:00 – 19:00 Uhr 

Sa 

So -

Öffnungszeiten Eisbahn 
Spaß und Sport bis einschließlich 05.01.2026!!!

Eisbahn nur geöffnet, sofern sich Helfer finden!

Bahnmiete außerhalb der reg. Öffnungszeiten auf Anfrage Tel. 09338/9728-55 

Bitte beachten: 
Eisbahn geschlossen: 
Montag - Donnerstag, außer in den Ferien;
an Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag;
Silvester, Neujahr und Dreikönig;
kurzfristig bei Regen

-
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Rückblick zum Vortrag „Wie sorge ich vor für 
Unfall, Krankheit und Alter?“ von Altlandrat 
Eberhard Nuß
Bürgermeister Steffen Romstöck konnte im Rahmen des monat-
lichen Seniorentreffs im Röttinger Pfarrheim Altlandrat Eberhad 
Nuß begrüßen.
Sein Vortrag zum Thema „Wie sorge ich vor für Unfall, Krankheit 
und Alter?“ stieß auf sehr großes Interesse.
Herr Nuß informierte die Anwesenden umfassend über wichtige 
Aspekte der Vorsorge in Bezug auf Unfall, Krankheit und das Alter. 
Seine praxisnahen Tipps wurden von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern sehr geschätzt.
Auch die vielen gestellten Fragen von den Zuhörerinnen und Zu-
hörern zeigten auf, wie komplex dieses Thema ist.
Zum Abschluss sorgten einige persönliche Witze von Herrn Nuß 
für herzliche Lacher und rundeten so den Nachmittag ab.
Interessierte, die noch Vordrucke für eine Betreuungsverfügung, 
eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht von dieser 
Veranstaltung benötigen, können diese bei Frau Christiane 
Blasczyk im Rathaus abholen oder per E-Mail unter c.blasczyk@
roettingen.de anfordern.

Auszug aus der Niederschrift  
der Stadtratssitzung vom 15.9.2025
Öffentlicher Teil
TOP 1	 Niederschrift und Aussprache
TOP 1.1	 Niederschriftengenehmigung vom 28.7.2025
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 28.7.2025 wird 
genehmigt.
TOP 1.2	 Aussprache zur	 Sitzung vom 28.7.2025
-
TOP 2	� Aufhebung der Richtlinie der Stadt Röttingen zur 

Förderung des Wohnungsbaus durch die Gewährung 
von Zuschüssen für den erstmaligen Neubau und 
den käuflichen Ersterwerb von selbst genutztem 
Wohneigentum im Sanierungsgebiet Röttingen

Der Haushalt der Stadt Röttingen für 2025 wurde genehmigt.
Allerdings hat die Stadt für die Finanzplanjahre 2026 - 2028 von 
der staatlichen Kommunalaufsicht im Landratsamt Würzburg eine 
Auflage erhalten, die wie folgt lautet: ...„In den Finanzplanjahren 
ist der Verwaltungshaushalt so aufzustellen, dass die Mindest-
zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen 
Kredittilgung erreicht wird. Im Rahmen einer Konsolidierung des 
städtischen Haushaltes sind in den Finanzplanjahren bei der je-
weiligen Haushaltsaufstellung geeignete Maßnahmen zur Verbes-
serung der Einnahmesituation bzw. Ausgabeminderungen zu er-
greifen“ ...

Dies bedeutet, alle freiwilligen Leistungen sind auf den Prüfstand 
zu stellen, ob diese in den nächsten Jahren aufrechterhalten 
bleiben können. Alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Einnahmen 
und zur Reduzierung von Ausgaben sind vor diesem Hintergrund 
ebenfalls zu prüfen.
Bei der Förderung des Wohnungsbaus durch die Gewährung von 
Zuschüssen für den erstmaligen Neubau und den käuflichen Erst-
erwerb von selbst genutztem Wohneigentum im Sanierungsgebiet 
Röttingen handelt es sich um eine freiwillige Leistung.
Die Verwaltung empfiehlt, die Richtlinie zur Förderung des Woh-
nungsbaus aufzuheben und die Förderung einzustellen.
Der Stadtrat von Röttingen hebt die Richtlinie zur Förderung des 
Wohnungsbaus durch die Gewährung von Zuschüssen für den 
erstmaligen Neubau und den käuflichen Ersterwerb von selbst 
genutztem Wohneigentum im Sanierungsgebiet Röttingen mit 
Wirkung vom 30.9.2025 auf.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 12
Nein-Stimmen:	 0

TOP 3	 Städtebauliche Beratungen 2026 - 2028
Der zwischen der Stadt Röttingen und der Architekten Stadtplaner 
PartGmbH Schlicht Lamprecht Kern am 6.12.2022 abgeschlos-
sene Beratungsvertrag endet am 31.12.2025. Gleichzeitig endet 
der Bewilligungszeitraum für die städtebaulichen Beratungen. Bei 
der Regierung von Unterfranken ist ein Neuantrag für die städte-
baulichen Beratungen für den Zeitraum 2026 bis 2028 zu stellen. 
Hierfür wird ein bestehender Beratungsvertrag vorausgesetzt.
Der Beratungsvertrag wurde in der Vergangenheit über die Lauf-
zeit von 3 Jahren geschlossen. Im Jahresantrag für 2026 werden 
die Kosten für städtebauliche Beratungen mit insgesamt 10.000 € 
veranschlagt. Die Kosten werden voraussichtlich mit 60 % der 
Regierung von Unterfranken bezuschusst. Für den Zeitraum 2026 
- 2028 ist von der Stadt Röttingen ein neuer Antrag zu stellen und 
ein entsprechender Beratungsvertrag abzuschließen.
Die Stundensätze im Vergleich zum vorherigen Vertrag:
	 2023 - 2025	 2026 - 2028
Freischaffender Architekt, Büroinhaber	 88,00 €	 95,00 €
Dipl.-Ing., Master of Science, Bachelor of
Arts, Stadtplaner	 75,00 €	 85,00 €
Kaufmännische Mitarbeiter (Sekretariat)	 65,00 €	 75,00 €
Der Stadtrat stimmt dem Abschluss des Beratungsvertrages mit 
der Architekten Stadtplaner PartGmbH Schlicht Lamprecht Kern 
aus Schweinfurt mit einer Laufzeit von drei Jahren vom 1.1.2026 
bis zum 31.12.2028 zu und ist mit der Förderantragstellung bei der 
Regierung von Unterfranken einverstanden.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 12
Nein-Stimmen:	 0

TOP 4	� Bauantrag; Aufstockung des Daches am Zwischen-
bau und Ausbau des Dachgeschosses im Zwischen-
bau zu Wohnraum, Fl.-Nr. 662

Die Bauherrin möchte das Dach aufstocken und das Dachge-
schoss ausbauen.
Das Bauvorhaben liegt nach § 34 BauGB im Innenbereich von 
Röttingen, außerhalb der Gestaltungssatzung.
Der Stadtrat von Röttingen ist mit dem Bauvorhaben einverstan-
den.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 12
Nein-Stimmen:	 0

TOP 5	� Anträge nach dem Denkmalschutzgesetz
TOP 5.1	�Antrag Art. 6 DSchG, Untergasse 14, Fl.-Nr. 243, Er-

richtung einer Photovoltaikanlage
Das Anwesen liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, im 
denkmalgeschützten Ensemble und im Geltungsbereich der städ-
tischen Gestaltungssatzung von Röttingen.
Der Antragsteller beabsichtigt auf dem Anwesen Untergasse 14 
eine Photovoltaikanlage gemäß den Vorgaben der Gestaltungs-
satzung zu errichten.
Der Stadtrat von Röttingen ist mit der Maßnahme einverstanden. 
Die Anlage ist in geschlossenen, rechteckigen, nicht unterbroche-
nen Feldern dachflächenparallel oder dachflächenbündig anzu-
bringen. Zur Traufe und First ist ein Abstand von mindestens 0,50 m 
frei zu halten. Die Module inkl. Unterkonstruktion müssen eine 
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matte, tiefdunkle (sog. Full-Black-Module) oder eine der Dachein-
deckung farblich angepasste Oberfläche haben. Die Paneele sind 
rahmenlos oder mit einem der Modulfarbe gleichem Rahmen zu 
wählen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 12
Nein-Stimmen:	 0

TOP 5.2	�Antrag Art. 6 DSchG, Brunnengasse 4, Fl.-Nr. 1, 
	 Sanierung Fassade West und Nord ohne Filzputz
Die Eigentümerin möchte die West- und Nordfassade des Wohn-
hauses verputzen.
Das Gebäude ist als Einzeldenkmal in der Denkmalschutzliste 
eingetragen.
Der Stadtrat von Röttingen ist mit der Maßnahme einverstanden.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 12
Nein-Stimmen:	 0

TOP 5.3	�Antrag Art. 6 DSchG, Obergasse 16, Fl.-Nr. 187, Siche-
rungsarbeiten am Westgiebel des Wohnhauses und 
Verputzen der Westseite der Scheune

Das Anwesen liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, im 
denkmalgeschützten Ensemble und im Geltungsbereich der städ-
tischen Gestaltungssatzung von Röttingen.
Der Eigentümer beabsichtigt, den Westgiebel des Wohnhauses 
auszumauern und die Westseite der Scheune zu verputzen.
Der Stadtrat von Röttingen ist mit der Maßnahme einverstanden.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 12
Nein-Stimmen:	 0

TOP 5.4	�Antrag Art. 6 DSchG, Herrnstraße 17, Fl.-Nr. 16, Blitz-
schutz für die Dachsanierung Pfarrheimflügel und 
Pfarrhaus

Das Anwesen liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, im 
denkmalgeschützten Ensemble und im Geltungsbereich der städ-
tischen Gestaltungssatzung von Röttingen. Das Pfarrhaus ist als 
Einzeldenkmal in der Denkmalschutzliste eingetragen.
Im Rahmen der bereits genehmigten Dachsanierung soll der Blitz-
schutz am Pfarrheim und Pfarrhaus erneuert werden.
Der Stadtrat von Röttingen ist mit der Maßnahme einverstanden.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 12
Nein-Stimmen:	 0

TOP 6	� Erlass einer Satzung zur Einführung einer Pflicht 
zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 
(Stellplatzsatzung)

Durch § 13 des Ersten Modernisierungsgesetzes (ModG) wurde 
die gesetzliche Stellplatzpflicht in der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) mit Wirkung zum 1.10.2025 abgeschafft. Art. 47 Abs. 1 
BayBO n. F. findet in seiner heutigen Fassung nur dann Anwen-
dung, wenn die Gemeinde eine Stellplatzpflicht auf Grundlage 
einer Satzung nach Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO n. F. angeordnet 
hat. In diesem Fall sieht Art. 47 BayBO einzelne Regelungen vor, 
etwa wo der Stellplatz herzustellen ist und dass im Grundsatz die 
Anzahl an notwendigen Stellplätzen gilt, wie sie in der Anlage zur 
Garagen-/Stellplatzverordnung (GaStellV) niedergelegt ist, welche 
ebenfalls zum 1.10.2025 neu erlassen wurde.
Da es in der Stadt Röttingen bislang keine Stellplatzsatzung gibt 
und ab dem 1.10.2025 keine Stellplatzpflicht für Bauvorhaben 
mehr gefordert wird, ist der Erlass einer Stellplatzsatzung drin-
gend geboten. Den Gemeinden steht es jedoch frei, durch den 
Verzicht auf den Erlass einer Stellplatzsatzung ab dem 1.10.2025 
überhaupt keine Stellplätze mehr zu fordern.
Bereits in der Stadtratssitzung am 28.7.2025 wurde die Möglich-
keit und der Inhalt der Stellplatzsatzung für Röttingen eingehend 
diskutiert. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Stellplatzsatzung 
im Entwurf vorzubereiten.
Inhalt der Stellplatzsatzung:
Sanierungsgebiet Röttingen für Gebäude mit Wohnung: 1 Stell-
platz je Wohnung.
Übriger Bereich der Stadt Röttingen für Gebäude mit Wohnung:  
2 Stellplätze für eine Wohnung und für jede weitere Wohnung 
zusätzlich 1 Stellplatz.

Hinsichtlich der Stellplatzablöse wollte sich der Stadtrat noch-
mals Gedanken machen. Folgende Alternativen stehen zur Ver-
fügung und sind im Entwurf aufgeführt:

1. Alternative: 
Ablösemöglichkeit im Ermessen der Gemeinde mit Ablöse-
betrag
Die Pflicht zur Herstellung der Stellplätze kann auch durch Über-
nahme der Kosten ihrer Herstellung gegenüber der Gemeinde 
(Ablösevertrag) abgelöst werden. Die Entscheidung über den Ab-
schluss eines Ablösungsvertrags steht im Ermessen der Gemein-
de. Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen 
Vertrag; dies gilt auch dann, wenn die Stellplätze nicht auf dem 
Baugrundstück oder in der Nähe des Baugrundstücks tatsächlich 
hergestellt werden können.
Der Ablösungsbetrag beträgt je Stellplatz 2.500,00 €. (Alternative: 
Der Ablösebetrag für einen Stellplatz wird durch Stadtratsbe-
schluss festgelegt.)

2. Alternative: 
Ablösemöglichkeit bei Unmöglichkeit der Herstellung auf 
dem Baugrundstück
Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die herzustellen sind, 
auf dem Baugrundstück oder in Nähe des Baugrundstücks nicht 
möglich ist, kann die Verpflichtung nach § 2 in besonderen Einzel-
fällen auf Antrag auch dadurch erfüllt werden, dass die Kosten für 
die Herstellung der notwendigen Stellplätze in angemessener 
Höhe gegenüber der Gemeinde (Ablösevertrag) übernommen 
werden.
Der Stadtrat Röttingen stimmt dem vorgelegten Entwurf zum Er-
lass der Stellplatzsatzung ab Oktober 2025 zu. Die Satzung soll 
in „§ 3 Herstellung und Ablöse der Stellplätze“ unter Absatz 3 die 
Ablösemöglichkeit enthalten.
Die Ablöse liegt im Ermessen der Gemeinde und der Ablösebetrag 
wird durch den Stadtrat Röttingen festgelegt.
Der Satzungsentwurf ist Bestandteil des Beschlusses.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 7
Nein-Stimmen:	 5

TOP 7	� Gestattungsvertrag zu Leitungsverlegungen auf öf-
fentlichem Grund

Der PV-Park in Schäftersheim, den die N-Ergie bauen und be-
treiben möchte, hat den Einspeisepunkt am Umspannwerk in 
Stalldorf.
Von der geplanten Leitungstrasse verlaufen ca. 3,5 km in der 
Gemarkung Strüth.
Die Stadt Röttingen ist gesetzlich verpflichtet, die Leitungen in den 
Wegen zu dulden.
Mit der N-Ergie wurde eine einmalige Entschädigung in Höhe von 
4,00 €/lfdm vereinbart. Das Überlandwerk Schäftersheim wird den 
Festspielen eine Spende in Höhe von 1.000 € zukommen lassen.
Der Stadtrat von Röttingen genehmigt den Gestattungsvertrag zur 
Leitungsverlegung auf öffentlichem Grund in der vorgelegten 
Fassung.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 12
Nein-Stimmen:	 0

TOP 8	 Bekanntgaben und Verschiedenes
TOP 8.1	�ILEK-Themenabend „Wohnformen mit Zukunft“
Wie kann zukunftsfähiges Wohnen bei uns auf dem Land aus-
sehen? Wie gestalten wir unseren Ort, damit sich Menschen jeden 
Alters wohlfühlen? Was kann man gegen Vereinsamung tun? Was 
ist, wenn alle aus dem Haus sind? Wer pflegt Grund und Boden, 
wenn man es selbst nicht mehr kann?
Diesen Fragen widmet sich ein Themenabend am Donnerstag, 
den 18.9.2025, um 19.00 Uhr in der Deutschherrenhalle, Lerchen-
straße 1 in Gelchsheim.

TOP 8.2	�Heckenrückschnitt in der Würzburger Straße
In der Würzburger Straße sind die Eigentümer zum Rückschnitt 
der Hecke aufzufordern.

TOP 8.3	�Absperrung am Friedhofsparkplatz
Da die Baumaßnahme an der Stadtmauer beendet ist, kann die 
Absperrung am Friedhofsparkplatz entfernt werden.
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TOP 8.4	Pflaster Innenhof Alte Schule
Das Pflaster unter der Treppe im Innenhof der Alten Schule gehört 
nachgesplittet.

TOP 8.5	�Defekte Straßenlampe Unterer Laubberg
Im Unteren Laubberg ist eine Straßenlampe defekt.

TOP 8.6	�Bäume Ortsverbindungsstraße Strüth–Oberhausen
Die markierten Bäume an der Ortsverbindungsstraße Strüth–
Oberhausen werden entfernt, um die Verkehrssicherheit zu ge-
währleisten.

TOP 8.7	�Ausbesserungsarbeiten an der Ortsverbindungs-
straße Strüth–Oberhausen

Die Ausbesserungsarbeiten sollen noch dieses Jahr ausgeführt 
werden.

TOP 8.8	Loch in der Asphaltdecke Unterer Laubberg
Auf Höhe des Grundstücks Unterer Laubberg 13 muss ein Loch 
in der Asphaltdecke geschlossen werden.

TOP 8.9	Zerbrochene Flasche Lindenweg
Im Lindenweg liegt eine zerbrochene Glasflasche auf der Fahr-
bahn.

TOP 8.10 �1.-Jähriges Dienstjubiläum 1. Bürgermeister Rom-
stöck

Der Stadtrat gratulierte dem 1. Bürgermeister Steffen Romstöck 
zum 1-jährigen Dienstjubiläum.

Auszug aus der Niederschrift  
der Stadtratssitzung vom 27.10.2025
Öffentlicher Teil
TOP 1	 Niederschrift und Aussprache

TOP 1.1	 Niederschriftengenehmigung vom 15.9.2025
Bei der Niederschrift in Papierform wurden nicht alle Seiten ver-
sandt. Die Genehmigung der Niederschrift wird in der nächsten 
Sitzung nachgeholt.

TOP 1.2	 Aussprache zur Sitzung vom 15.9.2025

TOP 2	� Antrag Art. 6 DSchG, Erbsengasse 7, Fl.-Nr. 46, Neuer 
Farbanstrich am Nebengebäude, Austausch Ort-
gangbretter, Anstrich Regenrinne

Das Anwesen liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, im 
denkmalgeschützten Ensemble und im Geltungsbereich der städ-
tischen Gestaltungssatzung von Röttingen.
Der Antragsteller beabsichtigt die Fassade des Nebengebäudes 
mit Regenrinne zu streichen sowie die Ortgangbretter auszutau-
schen.
Die Farbgebung wird mit der Städteplanung abgestimmt.
Der Stadtrat von Röttingen ist mit der Maßnahme einverstanden.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 9
Nein-Stimmen:	 0

TOP 3	 Bauanträge
TOP 3.1	�Aufstockung, Umbau und Sanierung eines Verwal-

tungsgebäudes, Industriestraße 1, Fl.-Nr. 814, Ge-
markung Röttingen

Das Bauvorhaben liegt nach § 34 BauGB im Innenbereich von 
Röttingen.
Der Bauherr möchte das Verwaltungsgebäude aufstocken, um-
bauen und sanieren.
Der Stadtrat von Röttingen ist mit dem Bauvorhaben einverstan-
den.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 9
Nein-Stimmen:	 0

TOP 3.2	�Überdachung bestehender Lagerfläche mit PV-An-
lage (Nulleinspeisung) und zusätzlicher Lärmschutz, 
Fl.-Nr. 5253/34, Gemarkung Röttingen

Das Bauvorhaben liegt nach § 34 BauGB im Innenbereich von 
Röttingen
Der Bauherr plant die Errichtung einer Pultüberdachung über ei-
nen bestehenden Lagerplatz.

Der Stadtrat diskutiert die Dimension des Bauwerks, insbesonde-
re die Höhe der Halle, die an der hinteren Kante acht Meter be-
trägt. Jedoch wird der damit zu erreichende Schallschutz für das 
angrenzende Wohngebiet erkannt.
Der Stadtrat von Röttingen ist mit dem Bauvorhaben einverstan-
den.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 9
Nein-Stimmen:	 0

TOP 3.3	�Neubau eines unterirdischen Regenrückhaltebe-
ckens zur Rückhaltung des Niederschlagwassers 
aus dem Baugebiet „Kapellenberg“, Fl.-Nr. 8426, 
Gemarkung Röttingen

Das Bauvorhaben liegt nach § 30 BauGB im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Kapellenberg“.
Für die Erschließung des Baugebiets „Kapellenberg“ ist der Neu-
bau eines unterirdischen Regenrückhaltebeckens zur Rückhal-
tung des Niederschlagwassers erforderlich.
Der Stadtrat von Röttingen ist mit dem Bauvorhaben einverstan-
den.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 9
Nein-Stimmen:	 0

TOP 4	 Jahresantrag Städtebauförderung 2026
Wie in jedem Jahr, ist ein Jahresantrag für die Städtebauförder-
mittel bei der Regierung von Unterfranken zu stellen. Hierzu ist 
ein Beschluss über die Bedarfsmitteilung zu fassen.
Der ausgearbeitete und mit der Regierung von Unterfranken ab-
gestimmte Jahresantrag 2026 ist der beiliegenden Anlage zu 
entnehmen.
Der Stadtrat stimmt der Bedarfsmitteilung und dem Jahresantrag 
2026 für die Städtebaufördermittel zu. Die Anlage ist Bestandteil 
der Niederschrift.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 9
Nein-Stimmen:	 0

TOP 5	� Kommunales Förderprogramm mit Scheunenerhal-
tungsprogramm 2026 - 2028

Der Bewilligungszeitraum für das Kommunale Förderprogramm 
mit Scheunenerhaltungsprogramm endet mit Bewilligungsbe-
scheid vom 15.12.2022 am 31.12.2025.
Der Geltungsbereich des Förderprogramms umfasst das Gebiet 
der Gestaltungssatzung und ist deckungsgleich mit dem förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet Altstadt Röttingen.
Ziel und Zweck des bereits im Jahr 2001 gestarteten kommunalen 
Förderprogramms ist die Erhaltung der Altstadt von Röttingen mit 
ihrem typischen Stadtgefüge und den noch vorhandenen histori-
schen Bauten und Bauteilen. Daneben soll die Weiterentwicklung 
der Altstadt bei Neu-, An- oder Umbauten durch geeignete Ge-
staltungsmaßnahmen nach Vorgaben der Gestaltungssatzung 
geformt werden. Um das Engagement der Eigentümer für die 
Stadtbildpflege weiterhin zu stärken und zu unterstützen, soll der 
Mehraufwand für die ostgerechte Gestaltung durch das Kommu-
nale Förderprogramm mit Scheunenerhaltungsprogramm gemin-
dert werden.
Der Stadtrat beschließt, unter Vorbehalt der Zustimmung durch 
die Regierung von Unterfranken, das Programm fortzuführen und 
stellt für die Jahre 2026 – 2028 insgesamt 45.000 € zur Verfügung. 
Die Verwaltung wird beauftragt, einen Förderantrag bei der Re-
gierung von Unterfranken zu stellen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 9
Nein-Stimmen:	 0

TOP 6	� Neuantrag Verfügungsfonds 2026 - 2027, Neufassung 
der Förderrichtlinie und Besetzung der Lenkungs-
gruppe

Durch den Verfügungsfonds als Anreizinstrument soll privates Ei-
gentum und private Finanzressourcen für den Erhalt und die Ent-
wicklung zentraler Stadtbereiche aktiviert werden. Ziel ist, die 
Herbeiführung und Stärkung von Kooperationen unterschiedlicher 
Akteure in den Stadt- und Ortsteilzentren sowie Stärkung der 
Selbstorganisation der privaten Kooperationspartner. Dabei kön-
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nen die Mittel der Städtebauförderung, flexibel und lokal ange-
passt, eingesetzt werden.
Mit dem Verfügungsfonds sollen kleinere in sich abgeschlossene 
Maßnahmen im nicht investiven Bereich kurzfristig und unbüro-
kratisch finanziert werden.
Der Verfügungsfonds der Stadt Röttingen läuft zum 31.12.2025 aus. 
Für die Jahre 2026 - 2027 soll daher wieder ein Neuantrag gestellt 
werden. Für die Jahre 2026 - 2027 sind insgesamt 40.000 €  
eingeplant. Von der Regierung von Unterfranken wird ein Zu-
schuss in Höhe von 80 % der förderfähigen Kosten in Aussicht 
gestellt.
Um den Förderantrag stellen zu können, ist die Förderrichtlinie 
hinsichtlich Punkt 4. Mittelzuweisung entsprechend der im Haus-
halt für die Jahre 2026 - 2027 eingeplanten Mittel abzuändern.
Des Weiteren ist wieder eine Lenkungsgruppe zu bilden, die über 
die Mittelverteilung und die eingereichten Projekte entscheidet.
Bisher bestand die Lenkungsgruppe aus 6 Personen: Aus dem  
1., 2. und 3. Bürgermeister (Mitglied durch Amt) und jeweils eine 
Vertretung der Vereine, der Gewerbetreibenden und des Wein-
tourismus. Die bisherigen gewählten Mitglieder sind bereit, das 
Amt für weitere zwei Jahre fortzuführen.
Es wird daher vorgeschlagen, die Lenkungsgruppe mit nachfol-
genden Personen zu besetzen:
1. Bürgermeister	 Steffen Romstöck
2. Bürgermeister	 Josef Geßner
3. Bürgermeister	 Erich Mitnacht
Vertreterin der Vereine	 Marion Lechner
Vertreterin der Gewerbetreibenden	 Sylvia Baumann
Vertreter des Weintourismus	 Udo Engelhardt
	a)	Der Stadtrat stimmt dem vorgelegten Entwurf der Förderricht-

linie zu. Der Entwurf ist Bestandteil der Niederschrift.
	b)	Der Stadtrat ist mit der Bildung der Lenkungsgruppe, beste-

hend aus dem 1., 2. und 3. Bürgermeister, Marion Lechner 
(Vertreterin der Vereine), Sylvia Baumann (Vertreterin der Ge-
werbetreibenden) und Udo Engelhardt (Vertreter des Wein-
tourismus) einverstanden.

	c)	 Der Stadtrat ist damit einverstanden, einen neuen Zuwen-
dungsantrag in Höhe von 40.000 € für den Verfügungsfonds 
2026 - 2027 bei der Regierung von Unterfranken zu stellen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 9
Nein-Stimmen:	 0

TOP 7	� Berufung eines Wahlleiters/einer Wahlleiterin und 
dessen/deren Stellvertreter/in für die Gemeinde-
wahlen 2026

Gemäß Art. 5 Abs. 1 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes 
(GLKrWG) beruft der Stadtrat eine/n Wahleiter/in und dessen 
Stellvertreter/in für die Gemeindewahlen.
Zum Wahlleiter/zur Wahlleiterin für die Gemeindewahlen oder zu 
dessen/deren Stellvertretung kann nicht berufen werden, wer bei 
der Wahl zum ersten Bürgermeister oder zum Gemeinderat mit 
seinem Einverständnis als sich bewerbende Person aufgestellt 
worden ist, für diese Wahlen eine Aufstellungsversammlung ge-
leitet hat oder bei diesen Wahlen Beauftragter für den Wahlvor-
schlag oder dessen Stellvertretung ist.
Für das Amt des Wahlleiters wird Herr 1. Bürgermeister Steffen 
Romstöck und für dessen Stellvertretung Frau Susanne Harder 
vorgeschlagen.
Der Stadtrat beruft Herrn 1. Bürgermeister Steffen Romstöck als 
Wahlleiter und Frau Susanne Harder zur stellvertretenden Wahl-
leiterin für die Gemeindewahlen am 8.3.2026.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:	 9
Nein-Stimmen:	 0

TOP 8	 Vereinszuwendungen 2025
Von den nachfolgenden aufgeführten Vereinen und Organisatio-
nen wurde ein Antrag auf Vereinsförderung 2025 gestellt.
Es ergeben sich unter Berücksichtigung der Vereinsförderrichtlinie 
folgende Vereinszuwendungen für das Jahr 2025:
Vereinsförderung
Verein				    Summe
BRK-Bereitschaft			   100,00 €
FFW Aufstetten			   450,00 €
FFW Röttingen			   650,00 €

FFW Strüth			   450,00 €
Kath. Frauenbund			  350,00 €
Landfrauen			   200,00 €
Modellsportclub			   650,00 €
Musikkapelle Aufstetten		  300,00 €
Musikkapelle Strüth		  100,00 €
SG Fortuna			   650,00 €
Showtanzgruppe „Jazz-Dancers“	 200,00 €
Sportangelclub Röttingen e. V.	 300,00 €
Stadtkapelle Röttingen		  300,00 €
Tennisclub Rot-Weiß		  650,00 €
TSV Röttingen 1895 e. V.		  700,00 €
Weinbauverein			   300,00 €
Jugend Aufstetten			  100,00 €
Gewerbeverein Röttingen e. V.	 250,00 €
			              6.700,00 €
Es wurde angeregt, die Vereinsförderrichtlinie im nächsten Jahr 
anzupassen.
1. Alle oben aufgeführten Vereine und Organisationen werden als 
förderwürdig anerkannt.
2. Der Stadtrat nimmt die Höhe der Vereinszuwendungen für das 
Jahr 2025 zustimmend zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis zu 1:
Ja-Stimmen:	 9
Nein-Stimmen:	 0
Abstimmungsergebnis zu 2:
Ja-Stimmen:	 8
Nein-Stimmen:	 1

TOP 9	 Verschiedenes
TOP 9.1	Termin Holzstrich
Der erste Holzstrich findet am Samstag, den 29. November 2025, 
statt. Das Gebiet und die Uhrzeit werden im Mitteilungsblatt be-
kannt gegeben.

TOP 9.2	Winterzauber
Der Winterzauber findet vom 29.11.2025 bis 7.12.2025 mit geän-
dertem Programm statt.
Samstag, 29.11.2025
Kunsthandwerkermarkt von 15.00 – 20.00 Uhr
	15.00 Uhr	 Kinder-Eisstock-Lattl-Schießen auf der Kunststoff-Eis-

bahn mit Daphne, Micha und Freddy
	17.00 Uhr	 Begrüßung durch 1. Bürgermeister Steffen Romstöck
	17.00 Uhr	 bis 18.00 Uhr weihnachtliche Blasmusik mit der Röt-

tinger Stadtkapelle
	18.00 Uhr	 bis 19.00 Uhr weihnachtliche Blasmusik
Sonntag, 30.11.2025
Kunsthandwerkermarkt von 13.00 – 20.00 Uhr
Ab 14.30 Uhr Mini-Überraschungstüten von unseren Ministranten 
– jede 7. Tüte enthält eine Extra-Überraschung
Ab 15.00 Uhr Begrüßung durch Weinprinzessin Annika I. Röttinger 
Glühweinprobe mit Glühweinen von Weinbau Bach, Weingut 
Engelhardt, Winzerhof Fries, Weingut Poth
	15.00 Uhr	 bis 16.30 Uhr Kindertheater Hänsel und Gretel in der 

Burghalle – Tournee Theater Hamburg
	16.00 Uhr	 bis 18.00 Uhr weihnachtliches Basteln mit dem Kinder-

garten im Rathaus (EG)
ab 16.30 Uhr weihnachtliche Blasmusik mit der Kapelle Hohen-
		  loher Streetmovers e. V. Schrozberg
ab 17.30 Uhr weihnachtliche Blasmusik mit der Trachtenkapelle
		  Bieberehren
Anschließend Verlosung Gewinner Glühweinprobe
Freitag, 5.12.2025
ab 17.30 Uhr Happy-Kids-Tour mit DJ Mick – eine Aktion für Eltern-

initiative Regenbogen e. V. Würzburg
ab 19.30 Uhr Aprés-Ski-Party mit DJ Mick
Samstag, 6.12.2025
Kunsthandwerkermarkt von 15.00 – 20.00 Uhr
	16.00 Uhr	 Märchenwanderung mit Jutta Gromes
ab 16.00 Uhr Vorrunde – 11. Eisstock-Stadtmeisterschaft Modera-
		  tion: Manfred Kreußer
Anschließend Endrunde – 11. Eisstock-Stadtmeisterschaft
ca. 17.30 Uhr Besuch vom Nikolaus
Sonntag, 7.12.2025
Kunsthandwerkermarkt von 13.00 – 20.00 Uhr
	14.00 Uhr	 Kinder der Grundschule Röttingen singen Weihnachts-

lieder
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 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr Bläserklasse der Grundschule Röttingen
 15.00 Uhr bis  16.00  Uhr Original Taubertaler Musikanten – 

Jugendkapelle
 17.00 Uhr Besuch vom Weihnachtsengel
TOP 9.3 Regionalbudget 2026
Der ILE-Zusammenschluss Interkommunale Allianz Fränkischer 
Süden hat für das Jahr 2026 beim Amt für Ländliche Entwicklung 
(ALE) Unterfranken die Förderung eines Regionalbudgets bean-
tragt und bewilligt bekommen.
Anträge können bis zum 13.1.2026 auf der Seite: www.fraenki-
scher-sueden.de heruntergeladen und eingereicht werden.
TOP 9.4 Baugebiet Kapellenberg
Mit dem Bauabschnitt I liegt die Firma Trend-Bau im Zeitplan. Vor-
behaltlich der Wetterbedingungen werden die Arbeiten bis Dezem-
ber 2025 abgeschlossen sein.
TOP 9.5 Ausbau der Oberen Siedlerstraße
Die Bauabschnitte I und II sind befahrbar, die Asphalttragschicht 
wurde eingebaut. Mit den Anwohnern wurden Lösungen zu den 
Geländern gefunden. Die Firma Bokmeier wird den Bauabschnitt IV 
in der Unteren Siedlerstraße vorziehen, da hier keine Notversor-
gung für die Trinkwasserversorgung aufgebaut werden muss.
TOP 9.6 Küche Burghalle
Die Umbauarbeiten liegen im Zeit- und Kostenplan. Es wurde ein 
neuer elektrischer Schaltschrank installiert. Die Wände wurden 
gefl iest, die Wasserleitungen erneuert und eine neue Lüftung ver-
baut.

Vereinsmitteilungen

TSV Röttingen
Erste Mannschaft Kreisliga A3
Rückblick: 
Spiel am Samstag, 22. November, wurde abgesagt.

Vorschau: 
Sonntag, 30.11.2025, in Künzelsau gegen SGM 
Künzelsau-Mulfi ngen, Anpfi ff 14.30 Uhr
Reserve startet wieder im Februar 2026.

WEIHNACHTEN BEIM TSV
20. DEZEMBER 2025

Der TSV lädt die gesamte Bevölkerung ab 16:30 Uhr
herzlich zu einem stimmungsvollen

Weihnachtszauber ein.

Wir freuen uns auf Euer Kommen!
TSV RÖTTINGEN

19:30Uhr Beginn der offiziellen
TSV Weihnachtsfeier

mit Ehrungen und traditionellem Bingospiel

19:00Uhr gemeinsames Weihnachtssingen

Zur Teilnahme an der Weihnachtsfeier im Sportheim ist eine
Anmeldung bei Kerstin Metzger notwendig!

Auf dem Vereinsgelände erwarten euch neben Gegrilltem und
leckeren Flammkuchen auch Waffeln und Winzerglühwein.

Für Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt - bei Spielen wie
Dosenwerfen und Baumstammnageln kommt garantiert Freude

auf!

Schützengesellschaft Fortuna Röttingen

2. Mannschaft Luftgewehr
Gauliga 2 – 4. Durchgang
Röttingen 2 – Eibelstadt 1 1416:1396 Ringe
Im 4. Wettkampf der Saison konnten wir uns glück-
licherweise trotz des krankheitsbedingten Ausfalls 
von Hannes Ort wieder etwas steigern und gegen 
den Tabellennachbarn beide Punkte einfahren. Mit 
jetzt 4:4 Zählern liegen wir im Mittelfeld.

Einzel:
Georg Hubert 370 Ringe
Noah Bach 360 Ringe
Gabi Reinhard 347 Ringe
Andrea Rhein 339 Ringe

1. Mannschaft Luftpistole Aufl age
Gauliga – 2. Durchgang
Grombühl 1 – Röttingen I 892,8:897,9 Ringe
Auch auf heimischem Stand in Würzburg hatte unser Gegner 
keine Chance gegen uns und wir gewannen erneut mit 5 Ringen. 
Einmal mehr hat Wolfgang Ort mit 303,8 Ringen ein super Einzel-
ergebnis erzielt. Auch Franz und Hermann waren treffsicher, so-
dass es eine tolle Mannschaftsleistung war. Das anschließende 
Vesper haben wir uns gut schmecken lassen. Es war wieder ein 
unterhaltsamer Abend bei der Grombühler Mannschaft.
Einzel:
Wolfgang Ort 303,8 Ringe
Franz Rhein 300,6 Ringe
Hermann Hertlein 293,5 Ringe

1. Mannschaft Luftgewehr
Bezirksgruppe Mitte - 5. Durchgang
SG Röttingen 1 – KK-SV Höllrich 1 1498:1487
Im 5. Durchgang durften wir die KK-SV Höllrich 1 in Röttingen 
begrüßen. Bei eisigen Temperaturen waren wir froh, unsere In-
frarotheizungen über den Schießständen zu haben. Diese sorgten 
für nicht ganz taube Finger. Der Wettkampf verlief äußerst knapp 
und die Entscheidung fi el erst mit dem letzten Schuss. Am Schluss 
konnte sich die LG 1 aber behaupten.
Aktuell belegt Röttingen den 1. Platz in der Tabelle ungeschlagen 
mit 10:0 Punkten.
Einzel:
Sarah Morcher 383 Ringe
Tobias Strupp 375 Ringe
Andreas Lang 366 Ringe
Kristin Braun 374 Ringe

VdK-Ortsverband Röttingen
Liebe Mitglieder,
das Jahr 2025 neigt sich mit Riesenschritten seinem Ende ent-
gegen.
Die Tage sind derzeit noch sehr kurz, dennoch möchten wir auch 
diesen teils trüben Tagen etwas Positives abgewinnen und treffen 
uns am Mittwoch, 10.12.2025, um 14.30 Uhr.
An diesem Tag wird der Kreisgeschäftsführer, Herr Kellershohn, 
in Röttingen anwesend sein.
Auch die diesjährigen Ehrungen fi nden an diesem Nachmittag 
statt.
Es würde uns sehr freuen, wenn wir viele unserer Mitglieder be-
grüßen dürften.
Rita Lutz
Für die Vorstandschaft

Unabhängige Bürger Röttingen (UBR)

Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen und Be-
werber für die Wahl der Stadtratsmitglieder
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Röttingen, Aufstetten und 
Strüth,
die Unabhängigen Bürger Röttingen (UBR) laden alle wahlberech-
tigten Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Röttingen, Aufstetten und 
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Strüth zur Aufstellungsversammlung für die Stadtratsliste des 
Wahlvorschlagsträgers UBR herzlich ein.
Die Versammlung findet am Mittwoch, 3. Dezember 2025, um 
20.00 Uhr im Gasthof zur Alm, Herrnstraße 20 in 97285 Röt-
tingen statt.
Tagesordnung:
	1.	 Eröffnung und Begrüßung
	2.	 Bestimmung eines Versammlungsleiters und Bildung eines 

Wahlausschusses
	3.	 Beschlussfassung über das Wahlverfahren
	4.	 Wahl der Bewerber für die Stadtratsliste der Wählergruppe 

UBR für die Stadtratswahl
	5.	 Bestellung eines Beauftragten und seines Stellvertreters für 

den Wahlvorschlag
	6.	 Unterzeichnung des Wahlvorschlags zur Stadtratswahl von 

mindestens zehn Wahlberechtigten
	7.	 Bestellung von zwei Wahlberechtigten zur Unterzeichnung der 

Niederschrift über die Aufstellungsversammlung
	8.	 Wünsche und Anträge

Hinweis:
Wahlberechtigt bei dieser Aufstellungsversammlung sind alle Bür-
gerinnen und Bürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
die nach dem Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz zum Zeit-
punkt der Versammlung im Wahlbezirk Röttingen das aktive Wahl-
recht besitzen. Die Teilnahme an mehreren Aufstellungsversamm-
lungen ist möglich. Allerdings nur mit der Einschränkung, dass ein 
Wahlrecht nur bei einer der Aufstellungsversammlungen ausgeübt 
werden kann.
Florian Weinberger� Unabhängige Bürger Röttingen (UBR)

Freie Bürger Röttingen (FBR)
Versammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen und Be-
werber für die Wahl der Stadtratsmitglieder
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Röttingen, Aufstetten und 
Strüth,
die Freien Bürger Röttingen (FBR) laden die wahlberechtigten 
Anhänger und Freunde der Wählergruppe FBR aus Röttingen, 
Aufstetten und Strüth zur Aufstellungsversammlung für die Stadt-
ratsliste des Wahlvorschlagsträgers FBR herzlich ein.
Die Versammlung findet am Donnerstag, 27. November 2025, 
um 19.30 Uhr im Sportheim des TSV Röttingen, Schulstraße 7, 
97285 Röttingen statt.
Tagesordnung:
	1.	 Eröffnung und Begrüßung
	2.	 Bestimmung eines Versammlungsleiters und Bildung eines 

Wahlausschusses
	3.	 Beschlussfassung über das Wahlverfahren
	4.	 Wahl der Bewerber für die Stadtratsliste der Wählergruppe FBR 

für die Stadtratswahl
	5.	 Bestellung eines Beauftragten und seines Stellvertreters für 

den Wahlvorschlag
	6.	 Unterzeichnung des Wahlvorschlags zur Stadtratswahl von 

mindestens zehn Wahlberechtigten
	7.	 Bestellung von zwei Wahlberechtigten zur Unterzeichnung der 

Niederschrift über die Aufstellungsversammlung
	8.	 Wünsche und Anträge

Hinweis:
Wahlberechtigt bei dieser Aufstellungsversammlung sind alle 
Röttinger Bürgerinnen und Bürger, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben und die nach dem Gemeinde- und Landkreiswahl-
gesetz zum Zeitpunkt der Versammlung im Wahlbezirk Röttingen 
das aktive Wahlrecht besitzen. Die Teilnahme an mehreren Auf-
stellungsversammlungen ist möglich. Allerdings nur mit der Ein-
schränkung, dass ein Wahlrecht nur bei einer der Aufstellungsver-
sammlungen ausgeübt werden kann.
Volker Hofmann� Freie Bürger Röttingen (FBR)

Gemeinde Bieberehren

Vereinsmitteilungen

SV Bieberehren
Rückblick:
Erste Mannschaft:
SGM Taubertal/Röttingen – FC Creglingen aus-
gefallen
Zweite Mannschaft:
SGM Taubertal/Röttingen 2 – SGM Creglingen 2/
Bieberehren ausgefallen

Vorschau - Aktive Mannschaften
Erste Mannschaft
Sonntag, 30.11.2025, 14.30 Uhr in Creglingen
FC Creglingen – SV Harthausen
Zum letzten Spiel im Jahr 2025 kommen die Gäste aus Hart-
hausen nach Creglingen.
Mit voller Konzentration der Heimelf sollten nochmals Punkte 
gegen die kampfstarken Gäste eingespielt werden.
Zweite Mannschaft, 12.30 Uhr
SGM Creglingen 2/Bieberehren – SV Harthausen
Für die Zweite gilt es ebenfalls zum Jahresabschluss gegen die 
unbequemen Gäste noch mal mit einer ordentlichen Leistung 
Punkte zu holen.
Es stehen also wieder interessante Spiele auf dem Sportgelände 
des FC Creglingen an.

Gemeinde Riedenheim

Vereinsmitteilungen

DJK-SV Riedenheim
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0066..1122..22002255  1188::0000  UUhhrr  
 

Ein gültiger Ausweis gehört ins Reisegepäck!

Ist Ihr Ausweisdokument noch gültig?
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Theatergruppe Riedenheim
Am 24. und 25.5.2025 führte die Jugend der Theatergruppe Rie-
denheim vor rund 100 Zuschauern aus sämtlichen Alterklassen 
das Stück „Gute alte Zeit, schöne neue Welt“ auf. Wir hatten eine 
wunderschöne und lustige Zeit. Sowohl bei den Proben als auch 
bei den beiden Aufführungen. Und uns war auch mit Beginn der 
Proben sofort klar, dass wir etwas Gutes tun möchten und unsere 
Spendeneinahmen teilen möchten.
Denn: „Lachen ist die schönste Sprache der Welt!“
Genau aus diesem Grund hat sich die Jugendtheatergruppe Rie-
denheim dafür entschieden, einen Teil ihrer Einnahmen an die 
Klinikclowns Lachtränen Würzburg e. V. zu spenden. So konnten 
wir am 18.10.2025 unsere Spende in Höhe von 300 € an Clown 
Candy übergeben. Candy kam stellvertretend für alle anderen 
Clowns und hat auch uns mit ihrem Besuch zum Lachen gebracht.

Freizeitkicker Stalldorf
Die Freizeitkicker laden am Samstag, den 6.12.2025, um 
20.00  Uhr recht herzlich zur Weihnachtsfeier ins Vereinslokal 
Gasthaus Deppisch ein.
Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit euch, mit lecke-
rem Essen und einer Tombola.
Eure Vorstandschaft

von anderen Behörden

Neuer Bürgerservice im Landkreis Würz-
burg: Kostenlose Energieberatung an fünf 
Standorten ab 2026
In Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Bayern bietet der 
Landkreis Würzburg ab Januar 2026 eine regelmäßige und kos-
tenlose Energieberatung für Bürgerinnen und Bürger an. In jeder 

der fünf interkommunalen Allianzen steht dafür ein fester Bera-
tungsstützpunkt zur Verfügung. Die ersten Beratungstermine im 
Januar und Februar 2026 finden jeweils von 15.00 – 19.00 Uhr 
statt:
Allianz Waldsassengau, Dorfzentrum Eisingen
Mittwoch, 21. Januar 2026
Mittwoch, 4. Februar 2026
Allianz Würzburger Norden, Kulturzentrum Unterpleichfeld
Dienstag, 20. Januar 2026
Dienstag, 17. Februar 2026
Allianz Maindreieck, Spitalanlage Ochsenfurt
Montag, 12. Januar 2026
Montag, 9. Februar 2026
Allianz Main-Wein-Garten, Bürgerhof Erlabrunn
Dienstag, 13. Januar 2026
Dienstag, 3. Februar 2026
Allianz Fränkischer Süden, Familienzentrum Zacherle, Giebel-
stadt
Dienstag, 13. Januar 2026
Dienstag, 3. Februar 2026
Weitere Termine im Laufe des Jahres 2026 sind geplant.
Die Beratungen übernehmen qualifizierte Energieberater der Ver-
braucherzentrale Bayern. Sie richten sich an alle, die sich über 
Energiesparmöglichkeiten, den Einsatz erneuerbarer Energien, 
den Austausch von Heizungen oder über staatliche Förderpro-
gramme informieren möchten. Die Beratung erfolgt individuell, 
anbieterunabhängig und kostenfrei.
Eine vorherige Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich. Inte-
ressierte können sich im Landratsamt Würzburg bei Rebecca-Mi-
chelle Walther montags bis freitags von 7.30 - 13.00 Uhr anmelden 
(Tel. 0931/8003-5109), außerdem über das Kontaktformular der 
Verbraucherzentrale Bayern (www.verbraucherzentrale.bayern/
kontakt-by) oder die kostenfreie Hotline 0800/809802400.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Energieberatung direkt 
zu Hause. Gegen einen Eigenanteil von 40 Euro analysieren die 
Energieexperten der Verbraucherzentrale die Situation vor Ort 
und geben konkrete Handlungsempfehlungen, etwa zu Wärme-
schutzmaßnahmen oder einem möglichen Heizungstausch.

Buch „Äpfel und Birnen in Franken“
Die Adventszeit seht vor der Tür, die Vorbereitungen für Weih-
nachten sind in vollem Gange. Für alle, die noch nach geeigneten 
Weihnachtsgeschenken für ihre Gemeinde oder kleinen Aufmerk-
samkeiten für Ehrengäste der anstehenden Neujahrsempfänge 
suchen, haben wir einen heißen Tipp: Das Buch „Äpfel und Birnen 
in Franken – Streuobstsorten im Landkreis Würzburg“.
In dem erstmals 2010 aufgelegten Buch geben die Pomologen 
Edwin Balling, Alfons Miethaner und Wolfgang Subal nützliche 
Hinweise zur Bestimmung und Neupflanzung von heimischen 
Streuobstgewächsen. Die nunmehr 4. Auflage von 2023 nennt 
insgesamt 111 Apfel- und Birnensorten aus Franken mit Abbildun-
gen, ausführlicher Beschreibung und Standortempfehlungen. Der 
Landkreis Würzburg zählt zu den Schwerpunkten des Streuobst-
anbaus in Bayern. Im Raum Margetshöchheim, Erlabrunn und 
Leinach gibt es noch etwa 40.000 Streuobstbäume, darunter zahl-
reiche althergebrachte Sorten. Mit dem Werk schenken Sie also 
gleichermaßen ein interessantes Nachschlagewerk und ein Stück 
Heimatkunde.
Das Buch ist für 10 Euro an der Bürgerinformation des Landrats-
amts Würzburg erhältlich. Bestellungen können jederzeit aufgege-
ben werden. Kontakt: information@lra-wue.bayern.de, telefonisch 
unter 0931/8003-5610 oder gerne auch persönlich bei unserer 
Kollegin am Infoschalter im Haupthaus in der Zeppelinstraße 15 
in Würzburg.
Alle Informationen zum Buch finden Sie noch einmal unter:
https://www.landkreis-wuerzburg.de/Wirtschaft-Regionalmanage-
ment/Kreisfachberatung-Gartenkultur-Landespflege/Buch-
%C3%84pfel-und-Birnen-/.

Umwelt schützen – Rad benützen!



Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Sehr geehrte Gewerbetreibende!
Es gehört zur Tradition, dass Sie sich bei Ihren Kunden und Geschäftsfreunden zum Jahresende mit einer Glück-
wunschanzeige im Mitteilungsblatt für das Ihnen entgegengebrachte Vertrauen bedanken, verbunden mit einer Emp-
fehlung für das neue Jahr. Wir veröffentlichen deshalb in der letzten Ausgabe des Mitteilungsblattes Ihrer Gemeinde 
vor Weihnachten einen Glückwunsch-Anzeigenteil. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie sich mit einer Anzeige 
beteiligen und sehen Ihren Anzeigenaufträgen gerne entgegen.

Nachstehend haben wir einen Auszug unserer Anzeigengrößen und Preise jeweils plus 19 % MwSt. abgedruckt:
60/90 80/90 50/180 70/180 90/180 120/180 1/2 Seite 1/1 Seite
E 54,00 E 72,00 E 90,00 E 126,00 E 162,00 E 216,00 E 252,00 E 504,00

Wir haben in diesem Jahr wieder versucht, Ihnen Gestaltungsvorschläge für Ihre Glückwunschanzeige(n) anzubieten, 
um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern. Wenn Sie gerne eine andere Gestaltung Ihrer Glückwunschanzeige möchten, 
übermitteln Sie uns den Text hierzu. Erteilen Sie uns Ihren Glückwunschanzeigenauftrag bitte rechtzeitig; er sollte nach 
Möglichkeit spätestens bis Freitag, den 28. November 2025 beim Verlag vorliegen.

Übrigens: Sie können Ihre Glückwunschanzeige auch unter www.krieger-verlag.de unter der Auswahl Weihnachts-
anzeigen in Auftrag geben.

Veröffentlichen Sie bitte folgende Anzeige(n) im Glückwunsch-Anzeigenteil des Mitteilungsblattes der Gemeinde(n)

……………………………………….............................................................................  Größe (z. B. 120/90): …….........................…

Mustervorschlag-Nummer ……...............…… oder Text mit Firmierung und Anschrift (soweit gewünscht):

……………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………...........…

……………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………...........
– Bitte in Druckschrift oder mit Schreibmaschine ausfüllen. –

Rechnungsanschrift: 

……………………………........…………..............…………...….....

……………………………………………...............….......…….....…

………………………………………...............….......……...........…

……………………………………………...............….......….....……

Kunden-Nr.: ……………………………………………...............…

E-Mail-Adresse (bitte unbedingt mit angeben!):

……………………………………………...............….......……....….

……………………………………………...............….......……....….
Name des Austrägers

……………………………………………...............….......……....….
Anschrift des Austrägers

Postfach 11 03, 74568 Blaufelden
Tel. 0 79 53/98 01-0, Fax 0 79 53/98 01-90, E-Mail: anzeigen@krieger-verlag.de

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE59ZZZ00000245384

Hiermit ermächtige ich/ermächtigen wir die Krieger-Verlag GmbH 
widerrufl ich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen von meinem/
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von 
der Krieger-Verlag GmbH auf meinem/unserem Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kredit-
institut vereinbarten Bedingungen.

Bank

IBAN

BIC

Datum, Unterschrift



Nachbargemeinden

Ländlicher Reit- und Fahrverein Creglingen 
Reithallennutzung
Nach Absprache kann unsere Reithalle von Vereinsmitgliedern 
sowie auch von auswärtigen Reitern und Pferden genutzt werden.
Für jedes Pferd, das in der Halle bewegt wird, muss eine Tierhal-
terhaftpfl ichtversicherung abgeschlossen sein.
Die Nutzungsgebühr beträgt für eine einmalige Nutzung pro Pferd 
und Tag 5 € (Nichtmitglieder 10 €), die Monatspauschale liegt bei 
30 € (Nichtmitglieder 50 €).
Ansprechpartnerin: Christine Vogt, Tel. 0171/4972331
Homepage vom Verein: lrfv-creglingen.jimdofree.com

Selbsthilfegruppe Schäftersheim
Gruppe für suchtkranke Frauen und deren Angehörige trifft sich 
jeden Mittwoch um 19.00 Uhr.
Vertrauliche Infos: Tel. 07933/203724, 07934/7361, 07937/632
Gruppe für Menschen mit Problemen durch Alkohol und Medika-
mente und deren Angehörige trifft sich jeden Freitag, 20.30 Uhr.
Vertrauliche Infos: Tel. 07933/1230, 07931/43464
Alle Treffen fi nden im Brechhäusle Schäftersheim, Neuseser Straße 
statt.

Ars Musica Aub
Termin: Sonntag, 30. November
Uhrzeit: 18.00 Uhr
Ort: Ars Musica, Marktplatz 3, Aub
Veranstalter: Ars Musica Aub e.V.
Telefon: 0171/8313647
Eintritt: frei
Engelesingen – respektlos-andächtig
Wenn‘s draußen matscht und regnet und der Vorweihnachtsstress 
hysterisch durch die Gassen bratzt, schmelzen wir drei engels-
gleichen Sängerinnen Agnes Lepp, Anna Maria Schuller und 
Silke Straub mit metropolmusikalischen Hymnen die Herzen der 
Mühseligen und Beladenen. Und wie aus einer anderen Welt 
durchströmt uns silbriger Wohlklang aus Anton Mangolds Zauber-
harfe.
Wie seit vielen Jahren gibt es unseren respektlos-andächtigen 
Vorweihnachtskult mit einigen alten Hits und neuen Weihnachts-
werken aus fränkischen Kompositonsfedern.
Gesang:
Agnes Lepp, Anna Maria Schuller, Silke Straub
Harfe: Anton Mangold

Evangelische Kirchengemeinde Creglingen
Pfarrerin Fraukelind Braun, Tel. 07933/508
E-Mail: Pfarramt.Creglingen@elkw.de
Internet: www.ev-kirche-creglingen.de

Bürozeiten im Pfarramt Creglingen:
dienstags und donnerstags von 9.00 – 12.00 Uhr
Samstag, 29. November 2025
 20.00 Uhr Adventskonzert der Creglinger Musiker in der evan-

gelischen Stadtkirche
Sonntag, 30. November 2025 – 1. Advent
Kein Gottesdienst in Creglingen. Sie sind herzlich zu den Gottes-
diensten der Verbundkirchengemeinde in Niederrimbach und 
Standorf eingeladen.
10.00 – 17.00 Uhr Kirchenwahl im evangelischen Gemeindehaus
Mittwoch, 3. Dezember 2025
 14.00 Uhr Konfi rmationsunterricht
Donnerstag, 4. Dezember 2025
 19.30 Uhr Singkreis „Canta Canta“
Freitag, 5. Dezember 2025
 9.30 Uhr Krabbelgruppe
Samstag, 6. Dezember 2025
 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr Orangenaktion mit Stand vor der Tourist-

information
Sonntag, 7. Dezember 2025 – 2. Advent
 9.15 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Braun)
Kirchenwahl
Hier in der Kirchengemeinde Creglingen wählen wir 5 Mitglieder 
des Kirchengemeinderats.
Das Wahllokal befi ndet sich im evangelischen Gemeindehaus 
(Kirchenstaffel 14/1) und ist von 10.00 – 17.00 Uhr geöffnet. Sie 
können auch Ihre Stimmen über Briefwahl abgeben. Der Brief 
sollte bis Sonntag, 30. November 2025, (17.00 Uhr) im Briefkasten 
des Pfarramtes (Kirchplatz 2) angekommen sein.
Schön, wenn Sie wählen gehen!
Samstag, 6. Dezember 2025, Orangenaktion, 9.00 – 13.00 Uhr. 
Die Konfi rmandinnen und Konfi rmanden bieten Orangen an auf 
einem Stand vor der Tourismusinformation im Rahmen der Oran-
genaktion des Evang. Jugendwerks Weikersheim. Zum Spenden-
preis von 4,00 Euro können Sie die Orangennetze erwerben. 
Falls Sie Orangen bestellen möchten, können Sie auch im Pfarr-
amt Creglingen anrufen (Tel. 07933/508). Die Orangen werden 
Ihnen dann gebracht.
Herrgottskirche
Die Herrgottskirche ist im November und Dezember samstags und 
sonntags von 13.00 – 16.00 Uhr geöffnet.
Gerne können Sie die Herrgottskirche mit Gruppen über 15 Per-
sonen auch außerhalb der Öffnungszeiten besuchen.
Schreiben Sie einfach eine E-Mail an: info@herrgottskirche.de 
und melden Sie sich an. Wir öffnen die Herrgottskirche dann für 
Sie.
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Damit Ihre Anzeige eine noch größere Aufmerksamkeit erzielt, können Sie Ihre Glückwunschanzeige 
zu Weihnachten auch dieses Jahr wieder farbig veröffentlichen. Dies ist je nach gewählter Musteranzeige 
als Vierfarbdruck oder als Anzeige mit einer Schmuckfarbe im Glückwunschanzeigenteil möglich. 

Sie können unsere Mustervorschläge unter www.krieger-verlag.de unter der Auswahl Weihnachtsanzeigen 
auf unserer Homepage ansehen. 

Dort werden Ihnen nach Auswahl der Musteranzeige und der Mitteilungsblätter unten direkt die entstehenden 
Kosten angezeigt. Im Anschluss können Sie gerne Ihre Weihnachtsanzeige in Auftrag geben.

DER REDAKTIONSSCHLUSS FÜR IHRE FARBANZEIGE IST AM 2. DEZEMBER 2025.
Danach eingehende Aufträge für Farbanzeigen können 
leider nicht mehr im Glückwunschteil veröffentlicht werden.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 0 79 53/98 01-0 zur Verfügung.



Weikersheim, Tel. 0 79 34/91 80-0

Bäume auch in unserer Betriebsstelle Riedenheim
(außer samstags)

Auch dieses Jahr:
Großer Christbaumverkauf
auf unserem Betriebsgelände in Weikersheim

schöne, kräftig gewachsene Bäume
Zuschnitt & Verpackung

Zufuhr (gegen Aufpreis) möglich

Wir halten eine große Auswahl an Glühwein für Sie bereit.

Die Stadt Aub sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zur Unterstützung des Teams 
eine engagierte

Aushilfe/Springer (m/w/d) für den 
städti schen Kindergarten Kunterbunt
unbefristet im Rahmen einer geringfügigen Beschäft igung

Nähere Informati onen zur Stelle und zum Anforderungsprofi l 
fi nden Sie unter 
www.stadt-aub.de/rathaus-service/stellenangebote

Frische

Weihnachtsbäume
Nordmanntannen, Blaufi chten, Fichten

frisch geschlagen, ab 5.12.2025
täglich ab 10.00 Uhr,

zu verkaufen.

Rudi Müller
Berbachstr. 3, Creglingen-Münster

Telefon 0 79 33/6 98

PolsterwerkstattPolsterwerkstatt
ÜBER 10.000 STOFFE

 ZUR AUSWAHL
mehr unter 

www.gamstaetter.de
Uffenheim • Tel. 0 98 42/9 78 44

Wir beziehen Eckbänke, Sessel, Sofas neu zum Festpreis

WEIHNACHTS-
GLÜCKWUNSCHANZEIGEN

Wir erinnern an die Einreichung Ihres Glückwunsch-Anzeigen-
auftrages – soweit noch nicht geschehen – und bitten Sie um 
sofortige Einreichung desselben, spätestens jedoch bis

Freitag, den 28. November 2025.Freitag, den 28. November 2025.
Es ist auch möglich, unsere Mustervorschläge auf unserer 
Homepage: www.krieger-verlag.de anzusehen und 
Ihren Auftrag zu erteilen.

Platzierungswünsche
werden nach Möglichkeit erfüllt, können jedoch 
leider nicht immer berücksichtigt werden.

Ihr Krieger-Verlag


